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Zur Vorlage an das Handelsgericht Wien

An die Mitglieder des Ausichtsrats und den Vorstand der
VERBUND AG,
Wien

Wir haben den Spaltungs- und Übernahmsvertrag der

VERBUND AG, Wien
und

VERBUND Energy4Customers GmbH, Wien,

zum 31. Dezember 2024 gemäß § 17 Z 5 und § 5 SpaltG geprüft und erstatten hierüber folgen-
den Bericht.

1. BEAUFTRAGUNG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Beauftragung

Mit Beschluss des Handelsgerichtes Wien vom 17. Februar 2025, FN 76023 z,
75 Fr 5912/25 m - 7 wurden wir zum Prüfer des Spaltungs- und Übernahmsvertrages gemäß
§ 17 Z 5 und § 5 SpaltG ("Spaltungsprüfung") für beide beteiligten Gesellschaften, VERBUND AG,
Wien und VERBUND Energy4Customers GmbH, Wien bestellt. Die VERBUND AG, vertreten durch
den Vorstand, schloss daher am 10. März 2025 mit uns einen Prüfungsvertrag.

Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Prüfer gegenüber der Gesellschaft und ge-
genüber Dritten kommt § 275 UGB sinngemäß zur Anwendung.

Auftragsdurchführung

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu
sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten ein-
schließlich Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des
Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit
einer hinreichenden Sicherheit abgeben können.
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Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasst
insbesondere die Prüfung, ob

1. der Spaltungs- und Übernahmsvertrag vollständig und richtig ist.
2. der Hergang der Abspaltung zur Aufnahme den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Wir führten die Prüfung im März 2025 in unseren Räumlichkeiten durch. Für die ordnungsgemäße
Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Stefan Uher, Wirtschaftsprüfer, verantwortlich.

Die von uns benötigten Auskünfte und Nachweise wurden uns vom Vorstand der Gesellschaften
und den uns genannten Auskunftspersonen gegeben.

Für unsere Prüfung standen uns insbesondere folgende Unterlagen zur Verfügung:

1. "Spaltungs- und Übernahmsvertrag" vom 11. März 2025 (Anlage 1), insbesondere mit folgen-
den Beilagen:

I. Satzung der VERBUND AG
II. Beurkundung des Gesellschaftsvertrags der VERBUND Energy4Customers GmbH inkl.

Gesellschaftsvertrag
III. Übernahmebilanz der VERBUND Energy4Customers GmbH zum 1. Jänner 2025
IV. Liste der übergehenden Haushalts- und Gewerbekunden, Kundenverträge sowie sonsti-

gen Vertragsverhältnisse des Teilbetriebs der VERBUND AG "Haushalts- und Kleinge-
werbesegment"

V. Liste der übergehenden Zivilprozesse
VI. Spaltungsbilanz der VERBUND AG zum 1. Jänner 2025

VII. Schlussbilanz der VERBUND AG zum 31. Dezember 2024 (geprüfter Jahresabschluss
2024 am 19. Februar 2025 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk durch
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H, Wien versehen)

2. Weitere Unterlagen zu Spaltungsprüfung (in Excel-Format mit Aufteilung VERBUND
AG/VERBUND Energy4Customers GmbH):

I. SAP-Detail übernommene Forderungen
II. SAP-Detail übernommene Verbindlichkeiten

III. SAP-Detail übernommene Rückstellungen
IV. SAP-Detail übernommene Vorräte inkl. weitere Auskünfte über die Folgebewertung
V. SAP-Detail übernommene Ausleihung

3. Weitere Unterlagen zu Beilagen des Spaltungs- und Übernahmsvertrags vom 11. März 2025.
I. Detailaufstellung Kundenverträge zum 5. Februar 2025

II. Detailaufstellung Rechtsstreitigkeiten zum 17. Februar 2025 und weitere Auskünfte
über passive Klagen
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Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Vollständigkeitserklärung abgegeben und bestätigt, dass in
der auf den Spaltungsstichtag aufgestellten Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024 sowie in der
Spaltungsbilanz alle Vermögensgegenstände und Schulden richtig und vollständig erfasst sind so-
wie alle Haftungsverhältnisse uns gegenüber offengelegt wurden.

Dazu halten wir ausdrücklich fest, dass wir entsprechend dem gesetzlichen Auftrag ausschließlich
den "Spaltungs- und Übernahmsvertrag" entsprechend Anlage 1 einer Spaltungsprüfung unterzo-
gen haben. Der Spaltungsbericht des Vorstands der VERBUND AG vom 11. März 2025 (Anlage 2)
dient lediglich als Informationsquelle und unterliegt nicht unserer pflichtgemäßen Prüfung.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften sind für die Aufstellung der der Abspaltung zur Auf-
nahme zugrundeliegenden Dokumente, wie insbesondere des Spaltungs- und Übernahmsvertrages
in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Spaltungsgesetzes verantwortlich.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaften sind für die Aufstellung der der Spaltung zugrunde-
liegenden Unterlagen, insbesondere der Schluss-, Spaltungsbilanz sowie Übernahmebilanzen in
Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches verant-
wortlich.

Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen
Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung dieser Unterlagen in Übereinstimmung mit den
Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches von Bedeutung ist, damit diese
frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedin-
gungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Prüfers

Unsere Aufgabe ist es, die Spaltungsprüfung gemäß §§ 5 Abs 1, 17 Z 5 SpaltG der Abspaltung zur
Aufnahme des Teilbetriebs "Haushalts- und Kleingewerbesegment" der VERBUND AG auf die
VERBUND Energy4Customers GmbH durchzuführen.
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Gegenstand unseres Auftrages ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht
von Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände,
wie zB von Unterschlagungen oder sonstigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten, noch
die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres
Auftrages.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

2. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND HERGANG DER SPALTUNG

Nach Abschluss des Spaltungs- und Übernahmsvertrags vom 11.März 2025 (Anlage 1), abge-
schlossen zwischen VERBUND AG (im Folgenden "übertragende Gesellschaft") und VERBUND
Energy4Customers GmbH (im Folgenden "übernehmende Gesellschaft"), überträgt die übertra-
gende Gesellschaft ihren Teilbetrieb "Haushalts- und Kleingewerbesegment", insbesondere beste-
hend aus Ausleihungen, Vorräten, Bankkonten, Kundenverträgen mitsamt allen zugehörigen
Rechtsverhältnissen und Vermögensgegenständen, Lieferverträgen sowie Vorsorgen (Rückstel-
lungen) und Verbindlichkeiten, auf Grundlage der im Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom
11. März 2025 angeführten Übernahmebilanz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Abspal-
tung zur Aufnahme auf die übernehmende Gesellschaft.

Dies erfolgte in Rahmen einer Abspaltung zur Aufnahme des Teilbetriebs "Haushalts- und Kleinge-
werbesegment" der VERBUND AG (inklusive wie im Spaltungs- und Übernahmsvertrag angeführt,
eine Ausleihung gegenüber einem verbundenen Unternehmen iHv 19.000.000 EUR) zur Auf-
nahme ohne Anteilsgewährung an die VERBUND Energy4Customers GmbH.

Da die Abspaltung zur Aufnahme ohne Anteilsgewährung erfolgt, ist eine Prüfung über die Vermö-
genzuteilung und Anteilszuweisung nicht erforderlich. Die Zweckmäßigkeit der Spaltungsvorgänge
ist ausdrücklich nicht Gegenstand unserer Prüfung.

Der Abspaltung zur Aufnahme wird als Spaltungsstichtag der 31. Dezember 2024 zugrunde ge-
legt.

Mit Ablauf des Spaltungsstichtages gelten die Handlungen der VERBUND AG in Bezug auf den ab-
gespaltenen Teilbetrieb "Haushalts- und Kleingewerbesegment" als für Rechnung der VERBUND
Energy4Customers GmbH vorgenommen; die mit den abgespaltenen Teilbetrieb "Haushalts- und
Kleingewerbesegment" verbundenen Rechte und Pflichten gelten als mit dem Spaltungsstichtag
auf die VERBUND Energy4Customers GmbH übergegangen.
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3. PRÜFUNG DER ABSPALTUNG ZUR AUFNAHME

Gegenstand der Prüfung gemäß § 5 Abs 1 SpaltG ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshand-
lungen eine Beurteilung darüber abzugeben, ob gemäß § 17 Z 1 SpaltG der Spaltungs- und Über-
nahmsvertrag vollständig und richtig ist.

Auf die Spaltung zur Aufnahme sind die Vorschriften der §§ 2 bis 16 SpaltG sinngemäß anzuwen-
den, soweit in § 17 SpaltG nichts anderes bestimmt wird. § 17 Z 1 SpaltG normiert, dass an die
Stelle des Spaltungsplans (§ 2 SpaltG) der Spaltungs- und Übernahmsvertrag tritt.

In einzelnen sind im "Spaltungs- und Übernahmsvertrag" folgende in § 2 Abs 1 SpaltG angeführte
Inhalte enthalten:
Angabe Abschnitt im "Spaltungs-

und Übernahmsvertrag"

Firma, Sitz und vorgesehene Satzungen (Gesellschaftsver-
träge) der beteiligten Gesellschaften (§ 2 Abs 1 Z 1
SpaltG)

II. 2.1; Beilage 1 und 2

Erklärung über die Übertragung von Vermögensteilen
ohne Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Ge-
sellschaft (§ 2 Abs 1 Z 2 SpaltG)

II. 2.2

Umtauschverhältnis der Anteile und deren Aufteilung auf
die Anteilsinhaber (§ 2 Abs 1 Z 3 SpaltG)

II. 2.3

Keine Herabsetzung des Grundkapitals (§ 2 Abs 1 Z 4
SpaltG)

II. 2.4; Beilage 6

Keine Gewährung von Anteilen (§ 2 Abs 1 Z 5 SpaltG) II. 2.5

Anspruch auf den Bilanzgewinn (§ 2 Abs 1 Z 6 SpaltG) II. 2.6

Spaltungsstichtag und Rückwirkung (§ 2 Abs 1 Z 7 SpaltG) II. 2.7

Keine Gewährung besonderer Rechte (§ 2 Abs 1 Z 8
SpaltG)

II. 2.8

Keine Gewährung besonderer Vorteile (§ 2 Abs 1 Z 9
SpaltG)

II. 2.9

Beschreibung und Zuordnung der Vermögensteile (§ 2
Abs 1 Z 10 SpaltG)

II. 2.10; Beilage 3 bis 6

Zweifelsregelung für die Zuordnung von Vermögensteilen
(§ 2 Abs 1 Z 11 SpaltG)

II. 2.11

Übernahmebilanz, Spaltungsbilanz und Schlussbilanz (§ 2
Abs 1 Z 12 SpaltG)

II. 2.12; Beilage 3, 6 und 7

Barabfindung (§ 2 Abs 1 Z 13 SpaltG) II. 2.13
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Die übertragende Gesellschaft VERBUND AG hat gemäß § 2 Abs 2 SpaltG eine Schlussbilanz auf
den Spaltungsstichtag 31. Dezember 2024 nach den Vorschriften des UGB aufgestellt. Die Ernst &
Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H, Wien, hat diese Schlussbilanz in Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung geprüft und am 19. Februar 2025 mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. Diese Schlussbilanz ist unserem Bericht als Anlage 1 zu Anlage VII bei-
gelegt.

4. ZUSAMMENFASSUNG UND PRÜFUNGSERGEBNIS

Auf Grund der von uns gemäß §§ 5 Abs 1, 17 Z 5 SpaltG iVm § 220b Abs 2 AktG durchgeführten
Spaltungsprüfung bestätigen wir, dass der Hergang der Spaltung den gesetzlichen Vorschriften
entspricht, und der "Spaltungs- und Übernahmsvertrag" vom 11. März 2025 (Anlage 1) gemäß
§ 2 Abs 1 SpaltG vollständig und richtig ist.

Dieser Bericht darf ausschließlich in vollständiger und ungekürzter Form Dritten zugänglich ge-
macht oder zur Kenntnis gebracht ("weitergegeben") werden (dies inkludiert die Veröffentlichung
auf der Website der VERBUND AG).

Wien, am 11. März 2025

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Stefan Uher Mag. (FH) Rosemarie König
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Anlage 1 "Spaltungs- und Übernahmsvertrag" vom 11. März 2025
Anlage 2 Spaltungsbericht des Vorstandes der VERBUND AG vom 11. März 2025
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OFFENTLICHER NOT AR 
DR. RUPERT BRIX 
WIEN -INNERE STADT 

Geschaftszahl: 23.1 16 

vom 11.03.2025 

NOTARIATSAKT 

Cl) 
11.3.2025 (I) 

aufgenommen von mir ---------------------------------------·-------------------------------------

------------------------------------------ Dr. Rupert Brix -----------------------------------------

offentlichem N otar mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt und der AmtskanzJei in IO 10 

Wien, Seilerstiitte 28. --------------------------------------------------------------·------------------

Im Haus 1010 Wien, Am Hof 6a, wohin ich mich iiber Ersuchen begeben habe, sind er-

schienen: ------------------------------------------------------------------------------------· -----

1. Dr. Peter F. Kollmann als Stellvertreter des Vorsitzenden des Vorstands und Mag. 

Dr. Achim Kaspar als kollektiv vertretungsbefugtes Vorstandsmitglied der VER

BUND AG, FN 76023 z, 1 OJ 1 Wien, Am Hof 6a,-----------------------------------
2. Mag. Jurgen Bormann und Marco Vitula als kollektiv vertretungsbefugte Ge

schaftsfiihrer der VERBUND Energy4Customers GmbH, FN 524138 t, 1030 

Wien, Erdberger Lande 26A. --------------------------------------------------------------

Die Parteien legen mir die diesem Notariatsakt beigeheftete, von ihnen am 19. (neunzehn

ten) Marz 2025 (zweitausendfiinfundzwanzig) errichtete Privaturkunde, namlich einen--

SPALTUNGS- UND UBERNAHMSVERTRAG 

zur notariellen B ekraftigung vor. ------------------------------------------------------------------

Die Privaturkunde wurde von mir im Sinn des § 54 NO (Paragraph vierundfiinfzig der 

Notariatsordnung) gepriift und unterzeichnet. ------------------------------------------------

\ I wien l -srv--0 l \notar XPER Tl Do cum ents\202 5\ 1173 70-202 5\Maotc 1-321269. docx X/kl 
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Die Identitat der Parteien wurde mir <lurch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises 

im Sinn des § 36b Abs 2 NO (Paragraph sechsunddreiBig b Absatz zwei der Notariatsord

nung) bestatigt. ----------------------------------------------------------------------------------------

Hieriiber wurde dieser Notariatsakt von mir, Notar, aufgenommen, den Erschienenen ge

meinsam mit der Privaturkunde (Spaltungs- und Ubernahmsvertrag) vollinhaltlich vorge

lesen, von denselben als ihren Willen vollkommen entsprechend mir bestli.tigt und vor mir 

unterschrieben, worauf auch ich, Notar, meine Amtsfertigung beisetzte. -------------------

Wien, am 11. ( elften) Marz 2025 (zweitausendfiinfundzwanzig). ----------------------------

Dr. Peter F. Kollmann 
Stellvertreter des Vorsitzenden 

VERBUND AG 

VERBUND Energy4Customers GmbH 

u 
. ' i . . . .............. . 

M nnann 
·········· .. ..... .. . 

Marco Vitu 





OFFENTLICHER NOTAR 
DR. RUPERT BRIX 
WIEN - JNNERE STADT 

Abgabenfrei gemaB 
Artikel VI UmgrStG 

Spaltungs- und Ubernahmsvertrag 

abgeschlossen zwischen 

VERBUND AG 
Wien, FN 76023 z, 

als iibertragende Gesellschaft einerseits, 

und 

VERBUND Energy4Customers GmbH 
Wien, FN 524138 t, 

als iibernehmende Gesellschaft andererseits, 

betreff end die 

Abspaltung 

eines Teilbetriebes der VERBUND AG 
zur Aufnahme in die 

VERBUND Energy4Customers GmbH 
down-stream 

wie folgt: 
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I. 

Praambel 

Die VERBUND AG ist eine borsenotierte Aktiengesellscha:ft nach osterreichischem 

Recht und hat ein zur Ganze einbezahltes Grundkapital in Hohe von EUR 347.415.686, 

eingeteilt in 347.415.686 Sti.ickaktien. 

Die VERBUND Energy4Customers GmbH ist eine Gesellschaft mit beschriinkter 

Haftung nach osterreichischem Recht und hat ein zur Ganze einbezahltes Stammkapital 

in Hohe von EUR 35.000. Alleingesellschafterin der VERBUND Energy4Customers 

GmbH ist die VERBUND AG. 

Mit gegenstandlichem Spaltungs- und Ubemahmsvertrag beabsichtigen die VERBUND 

AG und die VERBUND Energy4Customers GmbH eine Obertragung des in Punkt 

2.10. beschriebenen Teilbetriebs der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewer

besegment" im Wege der Abspaltung zur Aufnahme (§§ 1 Abs 2 Z 2 und 17 SpaltG) 

unter Inanspruchnahme der Begi.instigungen nach Artikel VI UmgrStG von der 

VERBUND AG auf die VERBUND Energy4Customers GmbH ohne Anteilsgewiihr. 

Bisher hat die VERBUND Energy4Customers GmbH im Namen und auf Rechnung 

der VERBUND AG das Haushalts- und Kleingewerbesegment betreut und verfiigt 

VERBUND Energy4Customers GmbH Uber samtliche Mitarbeiter, die erforderliche 

Betriebs- und Geschaftsausstattung und alle sonstigen zum operativen Betrieb des Seg

ments Haushalts- und Kleingewerbe notwendigen Mittel. 

Der Aufstellung eines Umgriindungsplans gerna/3 § 39 UmgrStG bedurfte es nicht. 

Die Spaltung zur Aufnahme bedarf gemaB § 8 SpaltG der Zustirnmung der Hauptver

sammlung der VERBUND AG und gernaB §§ 17 Z 5 SpaltG iVm 98 GmbHG der Zu

stimmung der Generalversammlung der VERBUND Energy4Customers GmbH. 

Die Beschlussfassung ist bei der VERBUND AG fiir die ordentliche Hauptversamm

lung am 29. April 2025 geplant. 

Die Zustimmung der Generalversammlung der VERBUND Energy4Customers 

GmbH wird die VERBUND AG als deren Alleingesellschafterin erteilen. 
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Die iibertragende Gesellschaft und die Ubernehmende Gesellschaft werden alles unter

nehmen, dass eine Genehmigung im Firmenbuch in den letzten Tagen des Monats Juni 

2025, idealerweise am 29.06.2025, erfolgen kann, sodass die Eintragung der Spaltung 

im Firmenbuch idealerweise am 30.06.2025 aufscheint und die Ubemehmende Gesell

schaft den <lurch die Spaltung zu i.ibertragenden Teilbetrieb ab 01.07.2025 filhren kann 
und insbesondere alle Kundenvertrage, die zum Teilbetrieb gehoren, ordnungsgema/3 

mit 30.06.2025 auf die iibernehmende Gesellschaft iibergehen. 



I 

• 1 . 
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II. 

Obligatorischer Inhalt des Spaltungs- und Ubernahmsvertrages 

2.1. Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften 

(§ 2 Abs 1 Z 1 SpaltG) 

2.1.1 iibertragende Gesellschaft: 

Die Firma der libertragenden Gesellschaft lautet: 

VERBUND AG 

Der Sitz der tibertragenden Gesellschaft ist Wien. 

Die Satzung der iibertragenden Gesellschaft in der beim Firmenbuch eingereich

ten Fassung wird diesem Spaltungs- und Obemahmsvertrag als Beilage .Ii ange

schlossen. Die Satzung wird aus Anlass der Spaltung nicht geandert. 

2.1.2 iibernehmende Gesellschaft: 

Die Firma der libemehmenden Gesellschaft lautet: 

VERBUND Energy4Customers GmbH 

Der Sitz der tibernehmenden Gesellschaft ist Wien. 

Der Gesellschaftsvertrag der iibemehmenden Gesellschaft in der beim Firmen

buch eingereichten Fassung w:ird diesem Spaltungs- und Ubemahmsvertrag als 

Beilage ./2 angeschlossen. Der Gesellschaftsvertrag der tibernehmenden Gesell

schaft wird aus Anlass der Spaltung nicht geandert. 

2.2. Erklarung Uber die Ubertragung der Vermogensteile 

ohne Gewahrung von Anteilen an der iibernehmenden Gesellschaft 

(§ 2 Abs 1 Z 2 SpaltG) 

Die iibertragende Gesellschaft spaltet ihr Vermogen nach den Bestimmungen des Spal

tungsgesetzes wie folgt: 

2.2.1 Die ii.bertragende Gesellschaft ilbertragt hiemit das ihr gehorende in Punkt 2.10. 

dieses Spaltungs- und Ubemahmsvertrages naher beschriebene Vermogen, und 

zwar den Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbe

segment", mit allen dazugehorenden Rechten und Pflichten im Wege der Ge

samtrechtsnachfolge durch Abspaltung zur Aufnahme und unter Inanspruch

nahme der umgriindungssteuerlichen Begii.nstigungen des Artikel VI UmgrStG 
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mit Wirkung zum Spaltungsstichtag auf die VERBUND Energy4Customers 

GmbH als tibernehmende Gesellschaft ohne Anteilsgewahr gemaB §§ 1 Abs 2 Z 

2 und 17 SpaltG. Die VERBUND Energy4Customers GmbH als ilbemehmen

de Gesellschaft nimmt diese Ubertragung gemaB den Bedingungen dieses Spal

tungs- und Ubemahmsvertrages mit Wirkung zum Spaltungsstichtag an. 

2.3. Umtauschverhaltnis der Anteile und deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber 

(§ 2 Abs 1 Z 3 SpaltG) 

2.3.1 Beteiligungsverhaltnisse 

Das Grundkapital der Ubertragenden Gesellschaft betragt EUR 347.415.686. 

Das Stammkapital der ilbemehmenden Gesellschaft betragt EUR 35.000. Al

leingesellschafterin der ubemehmenden Gesellschaft ist die iibertragende Gesell

schaft. 

Da die VERBUND AG als ilbertragende Gesellschaft Alleingesellschafterin der 

VERBUND Energy4Customers GmbH als tibemehmende Gesellschaft ist 

(down-stream Spa/tung), kann eine Anteilsgewahrung gemiill § 17 SpaltG iVm 

§ 224 Abs 2 Z 1 AktG unterbleiben. 

Da die VERBUND Energy4Customers GmbH keine Anteile gewahrt, entfal

len die Angaben zum Umtauschverhiiltnis (§ 2 Abs 1 Z 3 SpaltG) und zu den 

Einzelheiten fUr die Anteilsgewahrung (§ 2 Abs 1 Z 5 SpaltG). 

Es werden weder bare Zuzahlungen der beteiligten Gesellschaften noch Zuzah

lungen Dritter getatigt (§ 2 Abs 1 Z 3 SpaltG). 

2.4. Keine Herabsetzung des Grundkapitals 

(§ 2 Abs 1 Z 4 SpaltG) 

2.4.1 keine Herabsetzung des Grundkapitals 

Das Grundkapital der tibertragenden Gesellschaft betragt EUR 34 7.415 .686 und 

wird aus Anlass der Spaltung nicht herabgesetzt. 
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Da durch die Ubertragung des Spaltungsvermogens von VERBUND AG auf 

VERBUND Energy4Customers GmbH im Rahmen der Abspaltung zur Auf

nahme zwar ein Spaltungsverlust in Rohe des Buchwerts des bei VERBUND 

AG abgehenden Netto-Spaltungsvermogens entsteht, sich aber zum anderen der 

Buchwert der Beteiligung der VERBUND AG an VERBUND Ener

gy4Customers GmbH im selben Betrag erhoht, wird in der Gesamtbetrachtung 

weder ein Gewinn noch ein Verlust realisiert. Es findet daher keine Herabset

zung des Grundkapitals der VERBUND AG statt und dieses bleibt auch nach 

Durchfiihrung der Spaltung zur Aufnahme unverandert bestehen. 

Das bei VERBUND AG nach Durchfiihrung der Abspaltung zur Aufnahme ver

bleibende Nettoaktivvermogen (siehe auch die Spaltungsbilanz, Beilage ./6) ent

spricht zumindest der Hohe ihres Gnmdkapitals zuzuglich gebundener Rilckla

gen. 

Die VERBUND Energy4Customers Gm bH hat ein zur Ganze einbezahltes 

Starnmkapital in Hohe von EUR 35.000, <las nach Durchfiihrung der Abspaltung 

zur Aufnahme ebenfalls unverandert bestehen bleibt. 

Weitere Angaben gemiill § 2 Abs 1 Z 4 SpaltG erilbrigen sich daher. 

2.5. Keine Gewahrung von Anteilen 

(§ 2 Abs 1 Z 5 SpaltG) 

Gema£ Punkt 2.3.1. werden im Rahmen der Spaltung keine Anteile an der iibernehmen

den Gesellschaft gewahrt. Aus diesem Grund ist eine V ereinbarung nach § 2 Abs 1 Z 5 

SpaltG nicht erforderlich. Bare Zuzahlungen oder Zuzahlungen Dritter werden nicht 

geleistet. 

2.6. Anspruch auf den Bilanzgewinn 

(§ 2 Abs 1 Z 6 SpaltG) 

Da die Anteilsgewahr unterbleibt und die Beteiligungsquoten unverandert bleiben, blei

ben die Gewinnbeteiligungsrechte auch nach Durchfilhrung der Abspaltung zur Auf

nahme unverandert. Die jeweiligen Ansprilche auf Bilanzgewinn an der VERBUND 

AG und der VERBUND Energy4Customers GmbH bleiben demnach unberiihrt. 
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Die Festsetzung eines Zeitpunktes fiir das Entstehen des Gewinnbeteiligungsrechts un

terbleibt somit. 

2.7. Spaltungsstichtag und Riickwirkung 

(§ 2 Abs 1 Z 7 SpaltG) 

Der fiir die Spaltung maBgebliche Spaltungsstichtag im Sinne von § 2 Abs 1 Z 7 SpaltG 

und § 33 Abs 6 UmgrStG ist der 31.12.2024 (Spaltungsstichtag). Der Spaltungsstich

tag stirnmt mit dem Stichtag der Schlussbilanz der ilbertragenden Gesellschaft iiberein. 

Im Verhaltnis zwischen der ubertragenden Gesellschaft und der ubemehmenden Gesell

schaft gelten steuerlich und bilanziell mit Wirkung ab Beginn des 01.01.2025 alle 

Handlungen der ilbertragenden Gesellschaft in Bezug auf den gegenstandlichen Teilbe

trieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" als for Rechnung 

der tibemehmenden Gesellschaft vorgenornmen. 

2.8. Keine Gewahrung besonderer Rechte 

(§ 2 Abs 1 Z 8 SpaltG) 

Anteilsinhabem und anderen Personen werden weder Rechte im Sinne von § 2 Abs 1 

Z 8 SpaltG gewahrt, noch sind fur diese Personen besondere MaBnahmen vorgesehen. 

2.9. Keine Gewahrung besonderer Vorteile 

(§ 2 Abs 1 Z 9 SpaltG) 

Weder den Mitgliedem des Vorstands oder des Aufsichtsrats der ilbertragenden Gesell

schaft, den Mitgliedem der Geschaftsfiihrung der ubemehmenden Gesellschaft, noch 

einem Abschluss-, Spaltungs-, Restvermogens- oder sonstigem Prilfer wird im Zusam

menhang mit der Spaltung ein besonderer Vorteil gewiihrt. In der ilbemehmenden Ge

sellscha:ft besteht kein Aufsichtsrat; ein solcher ist auch nicht aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften einzurichten. Die dem AbschlussprUfer, dem Restvermogensprilfer und 

dem Spaltungsprilfer zu gewahrenden Honorare sind angemessen und kein besonderer 

Vorteil im Sinne von § 2 Abs 1 Z 9 SpaltG. 
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2.10. Beschreibung und Zuordnung der Vermogensteile 

(§ 2 Abs 1 Z 10 SpaltG) 

2.10.1 Gegenstand de1· Abspaltung 

Gegenstand der im Rahmen der Abspaltung zur Aufnahme beabsichtigten Ab

spaltung und Ubertragung ist der Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts

und Kleingewerbesegment", insbesondere bestehend aus Ausleihungen, Vorra

ten, Bankkonten, Kundenvertriigen mitsamt alien zugehorigen Rechtsverhaltnis

sen und Vermogensgegenstanden, Liefervertragen sowie Vorsorgen (Rilckstel

lungen) und Verbindlichkeiten. 

Bisher hat die VERBUND Energy4Customers GmbH im Namen und auf 

Rechnung der VERBUND AG das Haushalts- und Kleingewerbesegment be

treut, das folgende Kundensegmente umfasst: 

a) Haushalte, Landwirtschaften und Gewerbe mit Stromjahresverbrauch bis 

max. 100.000 kWh und Standardlastprofil, 

b) Gewerbe und Gemeinden mit Stromjahresverbrauch von 0, 1 bis max. 

5 GWh und Lastprofilzahler, 

c) Haushalte, Landwirtschaften und Gewerbe mit Erdgasjahresverbrauch bis 

max. 400.000 kWh und Standardlastprofil, 

d) Gewerbe mit Erdgasjahresverbrauch bis max. 15 GWh und Lastpro:filzahler. 

Zu diesem Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbe

segment" gehoren: 

a) die in der Ubernahmebilanz der VERBUND Energy4Customers GmbH 

zum 01.01.2025, Beilage ./3, sowie im Detail in den nachfolgend genannten 

Beilagen ersichtlichen Vermogensgegenstande und Verbindlichkeiten sowie 

Aktiven und Passiven. Dazu gehort auch eine Ausleihung in Hohe von EUR 

19 Mio. gegeniiber einem verbundenen Unternehmen; 

b) samtliche Haushalts- und Gewerbekunden, Kundenvertriige sowie sonstige 

Vertragsverhaltnisse der tibertragenden Gesellschaft, die zum Teilbetrieb 

der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehoren, 

insbesondere jene gemii/3 Beilage ./4; 
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c) alle nicht-bilanziellen Vermogensgegenstande und Rechtsverhaltnisse ( zB 

Rechte, Anwartschaften, Know-how wie unter anderem technische Informa

tion, Wis sen, F achkenntnisse und Erfindungen, falls dieses ausschlieBlich 

der iibertragenden Gesellschaft gehort und vor Eintragung dieser Spaltung 

im Firmenbuch ausschlieBlich oder iiberwiegend vom Teilbetrieb der 

VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" genutzt wird, 

entstandene oder kiinftig entstehende Verpflichtungen, Lasten oder Eventu

alverbindlichkei ten), die zum Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haus

halts- und Kleingewerbesegment" gehoren; 

d) Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozesse, Exekutions-, Insolvenz- und Verlassen

schaftsverfahren), die von der VERBUND AG oder einem Dritten im Zu

sammenhang mit dem Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und 

Kleingewerbesegment" angestrengt wurden, insbesondere jene gema13 Bei

lage ./5; 

e) Geschaftsunterlagen und sonstige Aufzeichnungen, die ausschlieBlich zum 

Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbeseg

ment" gehoren. 

Bei den unter Abschnitt 2.10.1. dieses Spaltungs- und -Obemahmsvertrages er

wahnten Gegenstanden des zu iibertragenden Vermogens, welche zum Teilbe

trieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehoren, 

sind jeweils jene Bestandsveranderungen zu berilcksichtigen, die im Zeitraum 

vom 01.01.2025 bis zur Wirksamkeit der Spaltung im Zeitpunkt der Eintragung 

in das Firmenbuch eintreten und gegebenenfalls aus den zwn RechnW1gswesen 

gehorenden sonstigen Aufzeichnungen, wie Kundenverzeichnisse, Kreditoren

und Debitorenlisten, ersichtlich sind. J egliche Aufrollung - im Zusammenhang 

mit Ausgleichsenergie, Clearing und dergleichen - nach dem Stichtag, die den 

Zeitraum vor dem Spaltungsstichtag betrifft, geht bereits zugunsten oder zulas

ten der Ubemehmenden Gesellschaft. 

Der vorangefilhrte Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Klein

gewerbesegment" geht im Zuge dieser Abspaltung zur Aufnahme von der iiber

tragenden Gesellschaft auf die Ubemehmende Gesellschaft Uber. 

Weitere V ermogensteile der iibertragenden Gesell schaft gehen nicht auf die 

libernehmende Gesellschaft Uber. 
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Festgehalten wird, dass zum Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und 

Kleingewerbesegment" keine Mitarbeiter gehoren und daher im Zuge dieser 

Abspaltung zur Aufuahme keine Mitarbeiter und keine personenbezogenen Ver

sicherungsverhaltnisse, insbesondere keine Pensionskassenvereinbarung, auf die 

ilbemehmende Gesellschaft tibergehen. 

2.10.2 Restvermogen 

Alle sonstigen Vermogensgegenstande, Rechte, Verbindlichkeiten, Vertragsver

haltnisse und sonstigen Rechtspositionen verbleiben bei der tibertragenden Ge

sellschaft, insbesondere die in der Spaltungsbilanz, Beilage ./6, ausgewiesenen 

Aktiva und Passiva. 

2.10.3 Durchllihrungsverpflichtuog 

Die ubertragende Gesellschaft und die tibemehmende Gesellschaft verpflichten 

sich zur Durchfiihrung aller Rechtshandlungen und MaBnahmen im In- und Aus

land, die zur ordnungsgemaBen Ubertragung der zu ilbertragenden Vermogens

teile (zusatzlich zu diesem Spaltungs- und Obemahmsvertrag) auf die ubemeh

mende Gesellschaft notwendig oder zweckma.Big sind. 

2.11. Zweifelsregelung fur die Zuordnung von Ve1·mogensteilen 

(§ 2 Abs 1 Z 11 SpaltG) 

Die in Punkt 2.10. dieses Spaltungs- und Obemahmsvertrags enthaltene Zuordnung der 

auf die ubernehrnende Gesellschaft ubergehenden Vermogensteile und Rechtsverhalt

nisse ist abschlieBend. Alle anderen aktiven und passiven Vermogensteile und Rechts• 

verhiiltnisse, die nicht dem Vermogen gemaB 2.10. zuzuordnen sind, verbleiben im Be

triebsvermogen der VERBUND AG als ilbertragende Gesellschaft. 

Als Regelung iiber die Zuordnung von Vermogensteilen gemaB § 2 Abs 1 Z 11 SpaltG, 

die sonst aufgrund dieses Spaltungs- und -Obemahmsvertrags keiner der an der Spaltung 

beteiligten Gesellschaft zugeordnet werden konnen, wird festgelegt, <lass diese bei der 

ilbertragenden Gesellschaft verbleiben. 
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2.12. Bilanzen 

(§ 2 Abs 1 Z 12 SpaltG) 

2.12.1 Die Spaltung erfolgt auf Grundlage der Schlussbilanz der i.ibertragenden Gesell

schaft zum 31.12.2024 gemafl Beilage ./7 zu dies em Vertrag. Die Schluss bilanz 

ist Bestandteil des Jahresabschlusses der ilbertragenden Gesellschaft zum 

31.12.2024. In ihr sind die Aktiven und Passiven der ilbertragenden Gesellschaft 

vor Wirksamkeit der Spaltung enthalten. 

2.12.2 Das der tibertragenden Gesellschaft nach Wirksamkeit der Spaltung verbleiben

de Vermogen ist aus der Spaltungsbilanz zum 01.01.2025 laut Beilage ./6 er

sichtlich. 

2.12.3 Das der ilbemehmenden Gesellschaft mit Wirksamkeit der Spaltung iibertragene 

Ve1mogen ist aus der -Obemahmebilanz der ilbemehmenden Gesellschaft zum 

01.01.2025 laut Beilage ./3 ersichtlich. Sie ist keine Eroffnungsbilanz, weil die 

Ubernehrnende Gesellschaft nicht im Rahm.ender Spaltung neu gegrilndet wird. 

2.13. Barabfindung 

(§ 2 Abs 1 Z 13 SpaltG) 

Bei der gegenstandlichen Spaltung handelt es sich um eine rechtsformtibergreifende 

Spaltung im Sinne des § 11 SpaltG. Da die Beteiligungsverhaltnisse unverandert blei

ben, liegt eine verhaltniswahrende Spaltung vor. Die tibertragende Gesellschaft ist Al

leingesellschafterin der tibemehmenden Gesellschaft, weshalb eine Anteilsgewiihr ge

miill § 17 SpaltG iVm § 224 Abs 2 Z 1 AktG unterbleiben kann. Angaben zu den Be

dingungen einer Barabfindung konnen daher entfallen. 

III. Liegenschaften und Bestandrechte 

3.1. keine Liegenschaften 

Es werden keine Liegenschaften, Liegenschaftsanteile und grundstilcksgleiche 

Rechte als Vermogensteile unmittelbar und direkt <lurch diese Spaltung zur Auf

nahme tibertragen. Daher wird <lurch die Abspaltung keine Grunderwerbsteuer 

und Grundbucheintragungsgebiihr ausgelost. 
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3.2. Bestandrechte 

Die Vertragsparteien halten fest, dass im Zuge dieser Abspaltung zur Aufnahme 

keine Bestandverhaltnisse von der iibertragenden Gesellschaft auf die ilberneh

mende Gesellschaft tibergehen. 

IV. U mgriindungssteuergesetz 

4.1. Umgriindungssteuerrecht 

Die gegenstandliche Abspaltung zur Aufnahme erfolgt unter Inanspruchnahme 

der Begtinstigungen desArtikel VI UmgrStG. 

4.2. qualifiziertes Vermogen 

Das in Punkt 2.10 bezeichnete Vermogen stellt Vennogen im Sinne des § 32 Abs 

2 iVm § 12 Abs 2 Z 1 UmgrStG dar. 

4.3. Priifung der Voraussetzungen 

Die Mitglieder des Vorstands der i.ibertragenden Gesellschaft sowie die Ge

schaftsflihrer der -Ubemehmenden Gesellschaft haben unter Einbindung ihrer 

steuerlichen Berater gepriift und festgestellt, <lass Artikel VI U mgrStG zur An

wendung gelangt. 

4.4. Buchwertfortfiihrung 

Die gegenstandliche Abspaltung erfolgt nach den Regelungen des Artikel VI 

UmgrStG unter steuerlicher Buchwertfortfiihrung und unter Inanspruchnahme 

der damit verbundenen Begiinstigungen. 

4.5. positiver Verkehrswert 

Das abgespaltene Vermogen hat sowohl zum Spaltungsstichtag als auch am Tag 

des Abschlusses dieses Spaltungs- und -Obemahmsvertrags einen positiven Ver

kehrswert. Die Mitglieder des Vorstands der i.ibertragenden Gesellschaft sowie 

die Geschiift:sfilhrer der ilbernehrnenden Gesellschaft bestatigen dies ausdriick

lich. 
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4.6. Besteuerungsrecht der Republik Osterreich 

Das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich wird hinsichtlich der stillen Re

serven einschlieBlich eines allfalligen Firmenwerts bei der i.ibernehmenden Ge

sellschaft nicht eingeschrankt (§ 32 Abs la UmgrStG). 

V. Wechselseitige Schad- und Klagloshaltung 

Die i.ibertragende Gesellschaft verpflichtet sich, die iibemehrnende Gesellschaft fiir alle 

Verbindlichkeiten, die dem Restvermogen zuzuordnen sind, schad- und klaglos zu hal

ten. 

Die ilbernehmende Gesellschaft verpflichtet sich, die ilbertragende Gesellscha:ft fiir alle 

Verbindlichkeiten, die dem zu tibertragenden Vermogen gemaB Punkt 2.10. zuzuordnen 

sind, schad- und klaglos zu halten. 

Die Mitglieder des Vorstands der i.ibertragenden Gesellschaft sowie die Geschaftsfiihrer 

der ilbemehmenden Gesellschaft nehmen zur Kenntnis, dass diese wechselseitige 

Schad- und Klagloshaltung nur im Innenverhaltnis wirkt und bestatigen, dass ihnen die 

Bestimmungen des § 15 SpaltG Uber den Schutz der Glaubiger bekannt sind und die 

Wirkungen des § 15 SpaltG davon unberilhrt bleiben. 

VI. Aufscbiebende Bedingung 

Die Wirksamkeit dieses Vertrags steht unter der aufschiebenden Bedingung, <lass die 

Spaltung sowohl von der Hauptversammlung der tibertragenden Gesellschaft als auch 

der Generalversammlung der tibemehmenden Gesellschaft beschlossen wird. 

VII. Auflosende Bedingung 

Die Wirksamkeit dieses Vertrags steht unter der auflosenden Bedingung, <lass die Spal

tung nicht bis langstens 30.09.2025 sowohl bei der ubertragenden Gesellschaft als auch 

bei der tibemehmenden Gesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet 

wird. 
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VIII. Kosten und Abgaben 

Samtliche Kosten der Errichtung dieses Spaltungs- und -Obemahmsvertrages und den

noch anfallende Steuem und Abgaben aller Art sowie die sonstigen mit dieser Spaltung 

und deren Durchfilhrung verbundenen Kosten und Abgaben tragt die -Ubertragende Ge

sellschaft. 

IX. Schlussbestimmungen 

Dieser Vertrag sowie die Rechte und Pflichten der Parteien daraus unterliegen materiel

lem osterreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des intemationalen 

Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts und sind in Obereinstimmung mit osterreichi

schem Recht auszulegen. 

Ftir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die aus

schlieBliche Zustandigkeit des fiir Handelssachen zustandigen Gerichts mit der ortlichen 

Zustandigkeit am Sitz der tibemehmenden Gesellschaft vereinbart. 

Die -Ubertragende Gesellschaft und die tibernehmende Gesellschaft ermachtigen und 

bevollmachtigen hiermit jede filr sich und gemeinsarn (i) Dr. Andreas Brauer, geb. 

05.05.1962, und (ii) Mag. Martina Wachemig, geb. 22.09.1978, beide 1010 Wien, Am 

Hof 6a, und zwar jeden einzeln, Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages vorzu

nehmen, soweit solche Anderungen und Erganzungen filr die Durchfilhrung der gegen

standlichen Spaltung, insbesondere im Zusammenhang rnit der Eintragung irn Firmen

buch, erforderlich oder zweckmafiig sein sollten, und alle sonstigen Handlungen vorzu

nehmen und Erklarungen abzugeben, auch in Notariatsaktsform oder sonstiger Fonn, 

die im Zusammenhang mit der Durchfilhrung und Eintragung der gegenstandlichen 

Spaltung erforderlich oder zweckmafiig sein sollten. 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurch

filhrbar sein oder werden, beruhrt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchfilhrbarkeit der 

iibrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung gilt <lurch 

eine wirksame oder durchfilhrbare Bestirnmung ersetzt, die in ihrem wirtschaftlichen 

Gehalt der unwirksamen oder undurchfilhrbaren Bestirnmung moglichst nahekommt. 
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X. Sonstige Regelungen 

10.1 Formerfordernis 

Anderungen und Erganzungen dieses Spalrungs- und Ubemahmsvertrags bedi.i.r

fen der Form eines Notariatsakts. Das gleiche gilt fur ein Abgehen von diesem 

F ormerf ordernis. 

[Unterschriften auf Folgeseite J 
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Wien, am 11.03.2025 

VERBUND AG 

Dr. Peter F. Kollmann 
Stv. Vorsitzender des Vorstands 

VERBUND Energy4Customers GmbH 

,, 

geforttgt gemaS ~ 54 KO 

Rl !Pl'l'RT BRO{ 
M: Notdl' 



• .. ... .. • • • t.. .. 



Beilage ./1 zum 
Spaltungs- und Ubemahmsvertrag 



I 
I 
I 

j 
-

t 

- - -· ....---, ,,,..-. - .. 
. . 
L..:,Ji.:.~ ...... L~~ \:.:_ ..:..:..:,_;:,., ........:..--lll ~ i...i,.=,. 



BRIX MAYER HOHENECK & PARTNER 
OFFEN1'LICHE NOTARE. 

BEURKUNDUNG 
der 

SATZUNG 

der 

VERBUND AG 
Wien, FN 76023 z 

gemaB § 148 Abs 1 AktG 

lch bestatige, dass der nachstehende Wortlaut der Satzung der VERBUND AG mit dem 

Sitz in Wien mit dem von mir zur GescMftszahl: 10.242 beurkundeten Beschluss der 

Hauptversammlung vom 30. (dreiBigsten) April 2024 zweitausendvierundzwanzig) tiber 

die Neufassung der Satzung iibereirutimmt. ----·- ······· ··:-··--····------------···· ····-··-

Wien, am 3. (dritten) Juni 2024 (zweitausendvier 

\\wie11 l •sTV-0 l\notar XPER T\Documents\2023 \ I 1330 1 ·2023\B eurkun durig-Satwng. d ocx 
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Verbund 

SATZUNG 

der 

VERBUND AG 

(Stand 30.04.2024) 

§ 1 Firma, Sitz, Dauer und Geschaftsjahr 

(1) Die Gesellschaft fOhrt die Firrna: VERBUND AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. 

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimrnte Zeit errichtet. 

(4) Das Geschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Unternehmensziele, Gegenstand der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft ist ein Elektrizitatsunternehmen, das bei seinem Betrieb die 
elektrizitatswirtschaftlichen gesetzlichen Grundsatze als Unternehmensziele 
anzustreben und umzusetzen hat; die Gesellschaft hat die 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen bestmoglich zu erfulfen. 

(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Ausubung alter Tatigkeiten van 
Elektrizitatsunternehmen und die DurchfOhrung aller Mar..nahmen und 
Geschafte, die unmittelbar und mittelbar diese Tatigkeit unterstutzen. Dazu 
zahlen insbesondere: 

a) Energie und Energietrager jeder Art zu erzeugen und diese sowie alle bei der 
Erzeugung, Umwandlung und Verwertung von Energie und Energietragern 
anfallenden Neben- und Abfallprodukte anzuschaffen, zu lagern, zu 
verarbeiten, zu befordern und zu veri\l.uBern und zu vertreiben; 

b) Kraftwerke, elektrische Verteilungsanlagen und im Zusammenhang damit 
Bahnanlagen zu projektieren, zu errichten und zu betreiben; 

c) Energiequellen auszubauen und zu nutzen; 
d) Technologien zur Stromerzeugung, Stromweiterleitung und 

Stromspeicherung, zur Stromverbrauchsregelung und Stromeinsparung, zur 
Stromanwendung und zur Gewinnung neuer Energietrager zu entwickeln und 
diese zu nutzen; 
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e) ihre Erfahrungen und Kenntnisse auf ihrem gesamten Tatigkeitsgebiet, 
insbesondere im Rahmen van Engineerlng-, Consulting-, Lizenz- und Know
how-Vertragen zu verwerten; 

f) gewerbsma~ig Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und 
lnformationstechnik sowie Hitigkeiten im Rahmen des Betriebes van 
Sozialeinrichtungen, wie zum Beispiel das Gastgewerbe, auszuuben; 

g) MaBnahmen tor den volkswirtschaftlich sinnvollen Einsatz von elektrischer 
Energie (Energiesparen, Energieeffizienz) unter Bedachtnahme auf den 
Umweltschutz zu entwickeln und zu fordern; 

h) abfallwirtschaftliche Mar!nahmen zu planen und durchzufuhren, insbesondere 
Entsorgungseinrichtungen jeder Art zu projektieren, zu errichten und zu 
betreiben; 

i) wasserwirtschaftliche Mar?inahmen zu planen und durchzufOhren, Anlagen zur 
Wasserversorgung und -entsorgung zu projektieren, zu errichten und zu 
betreiben; 

j) dem Tourismus dienende Anlagen und Einrichtungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Kraftwerken und elektrischen Verteilungsanlagen zu 
projektieren, zu errichten und zu betreiben; 

k) Sicherungsgeschafte tor al1e Tatigkeiten sowie den Handel mit 
Energiekontrakten inkl. -optionen und sonstigen gehandelten Rechten 
durchzutohren; 

I) Finanzierungsgeschafte durchzufuhren, ausgenommen jedoch 
konzessionspfl ichtige Bankgeschafte; 

m)Arbeitskrafte an Dritte zu Oberlassen; 
n) im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und andere 

Unternehmungen, insbesondere solche, deren Unternehmensgegenstande 
sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Ti:ltigkeiten beziehen, zu 
erwerben, zu betreiben, zu pachten, zu verpachten und zu veraur..ern. Die 
Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer 
einheit1ichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der 
Beteiligung beschrl:inken. 

Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen und Gesellschaften mit 
gleichem oder ahnlichem Unternehmensgegenstand beteiligen, diese 
beherrschen und einheitlich leiten bzw. in den von ihr gefuhrten Konzern 
eingliedern. Sie kann alle Tatigkeiten mittelbar und unmittelbar ausOben. 

(4) Die T~tigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland. 

(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Ma~nahmen zu ergreifen und Tatigkeiten 
a uszu u be n, die u nmittel bar oder m ittelbar geeignet si nd, den Gesellschaftszweck 
zu fordern. lnsbesondere ist die Gesellschaft berechtigt, die dazu erforderlichen 
oder diesem Zweck dienenden Gescha.fte abzuschlie~en, Auftrage auszufuhren, 
Unternehmungen zu errichten, zu betreiben bzw. sich an solchen 
Unternehmungen zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder sich 
mit ihnen zu verschmelzen. 
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§ 3 Veroffentlichungen 

Veroffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange aufgrund des 
Aktiengesetzes zwingend erforderlich, in der elektronischen Verlautbarungs- und 
lnformationsplattform des Bundes (EVI) . Im Obrigen erfolgen VerOffentlichungen der 
Gesellschaft gema11 den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften. 

§ 4 Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betr~gt 347.415.686,-- Euro 
(dreihundertslebenundvierzig Millionen vierhunderttanfzehntausend
sechshundertsechsu nd achtzig Euro). 

(2) Es ist eingeteilt 

a) in 170.233.686 (einhundertsiebzig Millionen zweihundertdreiunddreil1ig
tausendsechshundertsechsundachtzig) auf lnhaber lautende StOckaktien, 
bezeichnet als "lnhaberaktien Kategorie A" 

b) in 177.182.000 (einhundertsiebenundsiebzig Millionen 
einhundertzweiundachtzigtausend) auf Namen lautende StOckaktien, 
bezeichnet als "Namensaktien Kategorie B". 

(3) Die "Namensaktien Kategorie B" sind unter Bezeichnung des lnhabers in das 
Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen. Die Obertragung der Namensaktien ist 
an die Zustimmung des Vorstands der Gesellschaft gebunden. Die Zustimmung 
darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 

(4) Varn Aktienkapital der Gesellschaft muss mindestens 51 vH im Eigentum des 
Bun des stehen. 

(5) Die Form und den lnhalt der Aktienurkunden, der Gewinnanteilscheine und der 
Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 
Das gleiche gilt fUr Teilschuldverschreibungen. Der Anspruch des:der Aktionar:in 
auf Verbriefung seines:ihres Anteils ist ausgeschlossen. 

§ 5 Organe der Gesellschaft 

Die Gesellschaft hat folgende Organe: 
A. Vorstand 
B. Aufsichtsrat 
C. Hauptversammlung 

A. VORSTAND 

§ 6 Zusammensetzung, Vertretung, Geschaftsfohrung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus bis zu vier Mitgliedern. Der 
Aufsichtsrat hat das Recht, ein Mitglied des Vorstands zum:zur Vorsitzenden und 
ein weiteres zum:zur Stellvertreter:in des:der Vorsitzenden zu ernennen. 
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(2) Die Gesellschaft wird, wenn der Vorstand aus einer Person besteht durch diese, 
wenn ihm zwei oder mehrere Mitglieder angehOren, durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit 
einem:einer Prokurist:in oder im Rahmen der gesetzlichen 
Vertretungsbefugnisse durch zwei Prokurist:innen gemeinsam vertreten. 

§ 7 Zustimmungspflichtige Geschafte 

(1) Der Aufsichtsrat kann Geschafte, die - zusatzlich zu den gesetzlich 
vorgesehenen Fa.lien gemar.. § 95 Abs 5 AktG - seiner Zustimmung bedOrien, 
bestimmen. Soweit gesetzlich vorgesehen (§ 95 Abs 5 Z 1, 2, 4, 5 und 6 AktG), 
kann der Aufsichtsrat in der Gesch~ftsordnung auch Betragsgrenzen festlegen, 
bis zu welchen die Zustimmung des Aufsichtsrats nicht erforderlich ist. 

(2) Der Aufsichtsrat kann auch andere Geschafte bestimmen, die seiner 
Zustimmung bedurfen. 

B. AUFSICHTSRAT 

§ 8 Zusammensetzung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu zehn von der Hauptversammlung gewahlten 
Mitgliedern und den entsandten Arbeitnehmervertreter:innen gem~f3 § 110 Abs 1 
ArbVG. 

(2) Die gewahlten Aufsichtsratsmitglieder werden - sofern die Hauptversammlung 
keine kOrzere Funktionsperiode festlegt - fur die Zeit bis zur Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die Ober die Entlastung fOr das vierte 
Geschaftsjahr nach der Wahl beschlie11t. Hierbei wird das Geschaftsjahr, in dem 
das Aufsichtsratsmitglied gewahlt wurde, nicht mitgerechnet. 

(3) Der Aufsichtsrat wahlt in seiner Konstituierung eine:n Vorsitzende:n und zwei 
Stellvertreter:innen des:der Vorsitzenden auf die Dauer van deren 
Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglied. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann seine Funktion durch schriftliche Anzeige an 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zurucklegen. Der:Die Vorsitzende des 
Aufsichtsrats hat die ZurOcklegung seiner:ihrer Funktion seinem:ihrem (ersten) 
Stellvertreter:in mitzuteilen. Die Zurtlcklegung wird vier Wochen nach Zugang 
wirksam, falls der ROcktritt nicht fOr einen spateren Zeitpunkt erkla.rt wird. 

(5) Scheiden gew~hlte Aufsichtsratsmitgtieder vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus 
dem Aufsichtsrat aus, so ist eine Ersatzwahl nur dann unverzOglich 
vorzunehmen, wenn die Zahl der gewahlten Aufsichtsratsmitglieder unter drei 
sinkt. Die Ersatzwahl erfolgt fOr den Rest der Funktionsperiode des vorzeitig 
a usgeschiedenen Aufsichtsratsm itg lieds. 

(6) Die Wiederwahl von Mitgliedern, die nach der in Abs 2 vorgesehenen Periode 
ausscheiden, ist zulassig. 
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(7) Soweit der Aufsichtsrat befugt ist, die Gesellschaft zu vertreten, 0bt das 
Vertretungsrecht der:die Vorsitzende (Stenvertreter:in) im Namen des 
Aufsichtsrats aus. 

§ 9 Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfahigkeit 

(1) Der Aufsichtsrat hat - sooft es die lnteressen der Gesellschaft erfordern -
mindestens jedoch vierteljahrlich, eine Sitzung abzuhalten. 

(2) Die Tagesordnung wird vom:von der Vorsitzenden festgesetzt; er:sie hat auf 
Antr~ge von Aufsichtsratsmitgliedern und Antrage des Vorstands Bedacht zu 
nehmen. 

(3) Die Einberufung von Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den:die 
Vorsitzende:n oder eine:n seiner:ihrer Stellvertreter:innen schriftlich, 
fernmondlich , unter Heranziehung des gesellschaftsinternen lntranets 
(Sharepoint) oder mittels E-Mails unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes 
und der Zeit der Versammlung und unter Wahrung einer mindestens 
siebent3gigen Frist zwischen der Einladung und der Sitzung an die zuletzt 
bekannt gegebene (elektronische) Anschrift (Postanschrift, E-Mail-Adresse) der 
Aufsichtsratsmitglieder. In dringenden Fclillen kann der:die Vorsitzende diese Frist 
verk0rzen. 

(4) Abgesehen van den gesetzlich vorgesehenen Fallen hat der:die Vorsitzende des 
Aufsichtsrats den Aufsichtsrat einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats dies unter Angabe des Zwecks und der Grunde verlangt. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussf~hig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats 
ordnungsgema.r.. eingeladen wurden und mehr als ein Drittel der gewahlten 
Mitglieder, darunter der:die Vorsitzende oder einer seiner:ihrer 
Stellvertreter:innen, mindestens jedoch drei Mitglieder, anwesend ist bzw. sind. 

(6) Beschlusse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stirn me des:der Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Ein verhindertes Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied 
schriftlich mit seiner Vertretung fur eine einzelne Sitzung des Aufsichtsrats oder 
eines seiner Ausschusse betrauen; das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bel 
der Feststellung der Beschlussfahigkeit einer Sitzung nicht mitzuzahlen. Das 
Recht, den Vorsitz zu fuhren, kann nicht 0bertragen werden. 

(8) Die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner AusschOsse finden als Sitzungen (i) 
mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer:innen oder (ii) ohne physische 
Anwesenheit der Teilnehmer:innen (virtuelle Sitzungen) oder (iii) als Sitzungen, 
bei denen sich die einzelnen Teilnehmer:innen zwischen einer physischen und 
virtuellen Teilnahme entscheiden konnen (hybride Sitzungen) auf Grundlage der 
Geschaftsordnung f0r den Aufsichtsrat sowie der jeweils anzuwendenen 
Rechtsvorschriften statt. 
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(9) Die Vorstandsmitglieder wohnen den Aufsichtsratssitzungen bei, wenn der:die 
Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts Gegenteiliges anordnet 

(10) Beschlusse des Aufsichtsrats konnen auch auf schriftlichem Weg 
(Umlaufbschluss) ohne dass der Aufsichtsrat zu einer Sitzung zusammentritt, 
gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren widerspricht. 

(11) Im Obrigen setzt der Aufsichtsrat unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen 
seine Geschaftsordnung selbst fest. 

§ 1 O Vergutung 

(1) Jedes von der Hauptversammlung gewahlte Aufsichtsratsmitglied erhalt eine 
jahrliche Vergotung, fur jede Sitzung ein Sitzungsgeld und den Ersatz seiner 
Barauslagen. Die HOhe des Sitzungsgeldes und der jahrlichen Vergutung wird 
durch Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt. 

(2) Die Gesellschaft schlief!t fQr die Aufsichtsratsmitglieder eine 
Verml:igensschadens-Haftpflichtversicherung ab. 

C.HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 11 Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den:die Vorsitzende:n des 
Aufsichtsrats einberufen. 

(2) Die Hauptversamm1ung findet am Sitz der Gesellschaft statt. 

(3) Die Einberufung erfolgt durch 6ffentliche Bekanntmachung gema~ § 3 unter 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen und hat den gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen. 

§ 12 Teilnahme 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausobung 
des Stimmrechts und der Obrigen Aktionarsrechte, die im Rahmen der 
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich bei Namensaktien nach 
der Eintragung im Aktienbuch und bei lnhaberaktien nach dem Anteilsbesitz 
jeweils am Ende des zehnten Tages var dem Tag der Hauptversammlung 
( N achweisstichtag). 

(2) Bei depotverwahrten lnhaberaktien genOgt far den Nachweis des Anteilsbesitzes 
am Nachweisstichtag eine Depotbestatigung gem~a § 1 Oa AktG, die der 
Gesellschaft spatestens am dritten Werktag var der Hauptversammlung unter der 
in der Einberufung hierfOr mitgeteilten Adresse zugehen muss. 

STAND: 30.04.2024 
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(3) Bei nicht depotverwahrten lnhaberaktien genugt die schriftliche Bestatigung der 
Gesellschaft oder eines osterreichischen offentlichen Notars, fOr deren Zugang 
das zur Depotbestatigung oben ausgefuhrte sinngemaB gilt. 

(4) Bei Namensaktien ist ausschlieBlich die Eintragung im Aktienbuch am Ende des 
Nachweisstichtages mar1geblich und bedarf es weder eines gesonderten 
Nachweises durch den:die Aktionar:in noch einer Anmeldung zur 
Hauptversammlung. 

§ 13 Vorsitz 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung fOhrt der:die Vorsitzende des 
Aufsichtsrats, bei seiner:ihrer Verhinderung einer seiner:ihrer 
Stellvertreter:innen. Sind diese verhindert, so wird der:die Vorsitzende von der 
Hauptversammlung unter der Leitung des Notars gewahlt. 

(2) Der:Die Vorsitzende leitet die Hauptversammlung und bestimmt die Reihenfolge 
der Erledigung der Tagesordnung sowie Art und Reihenfo!ge der Abstimmungen. 

§ 14 Virtuelle oder hybride Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermachtigt vorzusehen, dass 
die Hauptversammlung far die nicht anwesenden Aktionar:innen ganz oder 
teilweise akustisch und optisch in Echtzeit ubertragen wird (Obertragung der 
Hauptversammlung gemal'1 § 102 Abs 4 AktG). Auch die Offentliche Obertragung 
der Hauptversammlung kann vorgesehen werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzuzeichnen. 

(2) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermachtigt gema~ den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes Ober die DurchfOhrung virtueller 
Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) und der Satzung der Gesellschaft 
jeweils einzeln fur Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum 31. 
Dezember 2028 stattfinden, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als 
virtuelle oder hybride Hauptversammlung abgehalten wird. Die diesbezuglichen 
Bestimmungen des § 14 dieser Satzung sind daher bis 31. Dezember 2028 
befristet. 

(3) Eine Hauptversammlung kann nach Mal'1gabe der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes Ober die Durchflihrung virtueller Gesellschafterversammlungen 
(VirtGesG) ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer:innen durchgefOhrt 
werden (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorsta nd entscheidet mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats Ober die Form der Durchfuhrung, das heir..t ob die 
Hauptversammlung (i) mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer:innen, (ii) 
ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer:innen (virtuelle 
Hauptversammlung) als moderierte virtuelle Versammlung durchgefuhrt wird 
oder (iii) als Hauptversammlung, bei der sich die einzelnen Teilnehmer:innen 
zwischen einer physischen und einer virtuellen Teilnahme entscheiden konnen 
(hybride Hauptversammlung). Wird die Hauptversammlung vom Aufsichtsrat 
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einberufen, ist diesem die Entscheidung Ober die Form der DurchfOhrung im 
vorgenannten Sinn uberlassen. 

{4) Eine moderierte virtuelle Hauptversammlung wird fur die Teilnehmer:innen 
optisch und akustisch in Echtzeit Obertragen; eine hybride Hauptversammlung 
wird fOr jene Teilnehmer:innen, die sich fur eine virtuelle Teilnahme entschieden 
haben, optisch und akustisch in Echtzeit Obertragen. Es kann auch die offentliche 
Obertragung der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung durchgefuhrt 
werden. 

(5) Die Aktionar:innen haben w~hrend einer moderierten virtuellen 
Hauptversammlung die Moglichkeit, sich im Weg elektronischer Kommunikation, 
z.B. per E-Mail, zu Wort zu melden. Wird einem:einer Aktionar:in vom:von der 
Vorsitzenden das Wort erteilt, ist ihm:ihr vom:von der Vorsitzenden eine 
RedemOglichkeit im Weg derVideokommunikation zu gewahren. 

(6) Darllber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktiona.r:innen einen elektronischen 
Kommunikationsweg, z.B. E-Mail, zur Verfi.lgung, auf dem sie vom Zeitpunkt der 
Einberufung bis zum dritten Werktag var Beginn der Hauptversammlung Fragen 
und Beschlussantrage an die Gesellschaft ubermitteln k6nnen. 

(7) Bei alien Abstimmungen in einer moderierten virtuellen Hauptversammlung 
konnen die Aktionar:innen ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation 
ausOben und auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben; dies 
gilt gleichermar..en bei einer (moderierten) hybriden Hauptversammlung 
hinsichtlich jener Aktionar:innen, die sich fur eine virtuelle Teilnahme entschieden 
haben. Die Gesellschaft kann nach Ma~gabe der technischen Mog lichkeiten eine 
spezielle E-Mail-Adresse einrichten und bekanntgeben, an die die 
StimmrechtsausObung oder der Widerspruch an die Gesellschaft Obersandt 
werden kann, weiters kann die Gesellschaft den Einsatz einer speziellen 
Abstimmungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf der lnternetseite 
der Gesellschaft (HV-Portal) fur Zwecke der StimmrechtsausObung oder der 
Erhebung von Widerspruch anbieten. Der Vorstand ist ermachtigt vorzusehen, 
dass die Aktion~r:innen ihre Stimmen schon bis zu einem festzusetzenden 
Zeitpunkt vor der Hauptversammlung auf elektronischem Weg - beispielsweise 
per E-Mail - abgeben konnen. Die betreffenden Aktion::i.r:innen konnen ihre 
Stimmabgabe bis zur Abstimmung in der virtuellen oder hybriden 
Hauptversammlung widerrufen und a/lenfalls neu abstimmen. Im Obrigen gilt 
§ 126 AktG sinngemal3.. 

(8) Die Gesellschaft steUt auf ihre Kosten den Aktionar:innen bei einer virtuellen oder 
hybriden Hauptversammlung zwei geeignete und von der Gesellschaft 
unabhangige besondere Stimmrechtsvertreter:innen zur Verfugung, die von den 
Aktionar:innen zur Stellung von Beschlussantragen, zur Stimmabgabe und 
gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen oder hybriden 
Hauptversammlung bevollm~chtigt werden k6nnen. 
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§ 15 Stimm recht, BeschlOsse 

(1) Jede StOckaktie gewahrt das Recht auf eine Stimrne. 

(2) Mit Ausnahme van Gebietskc:irperschaften und Unternehmungen, an denen 
Gebietsk6rperschaften mit mindestens 51 vH beteiligt sind, ist das Stimmrecht 
jedes:r Aktionar:in in der Hauptversammlung mit 5 vH des Grundkapitals 
beschrankt. 

(3) BeschlOsse werden mit den im Gesetz bestimmten Mehrheiten gefasst. Bei 
Wahlen ist bel Stimmengleichheit eine Stichwaht durchzutohren. Bei neuerlicher 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(4) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung und die Sprache fUr die 
Protokollierung ist die deutsche Sprache. Beschlussvorschlage von 
Aktionar: innen tor die Hauptversammlung sind in deutscher Sprache vorzulegen. 

(5) Jeder Beschluss der Hauptversammlung bedarf zu seiner GUltigkeit der 
Beurkundung durch elne Ober die Verhandlung van einem Notar aufgenommene 
Niedersch rift. 

§ 16 Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

(1) Die Aufstellung des Jahresabschlusses und seine Vorlage an den Aufs'ichtsrat 
hat in den ersten fOnf Monaten des Gesch.1ftsjahres zu erfolgen. Die ordentliche 
Hauptversammlung, die uber die Gewinnverwendung und in den gesetzlich 
vorgesehenen F~llen auch Ober die Feststellung des Jahresabschlusses 
beschlieBt, hat in den ersten acht Monaten des Gesch~ftsjahres stattzufinden. 
Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise van der 
Verteilung ausschlieBen. Ole Anderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch 
notig werden, hat der Vorstand vorzunehmen. 

(2) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen 
hat, 20 Tage nach der Hauptversammlung zur Zahlung fallig. 

(3) Gewinnanteile, die innerhalb van drei Jahren nach Falligkeit nicht behoben 
werden, veriallen zu Gunsten der Gesellschaft. 

§ 17 Satzungsanderungen 

Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungst:inderungen berechtigt, die nur die 
Fassung betreffen. 

STAND: 30.04.2024 
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BRIX MAYER HOHENECK & PARTNER 

OFPENTLICHE NOTARE 

BEURKUNDUNG 

des 

GESELLSCHAFTSVERTRAGS 
der 

VERBUND Energy4Customers GmbH 
Wien, FN 524138 t 

gem § 51 Abs 1 GmbHG 

lch bestiitige, dass der nachstehende Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der VERBUND 
Energy4Customers GmbH mit dem Sitz in Wien mit dem von m.ir zur Gescha:ftszahl: 

22.542 bcurkundeten Bescbluss tiber die Neufassung des Gesellschaftsvertrags ilberein-

stimmt. -------------------------------- • ---------------------------------------------
Wien, am 3. ( dritten) Oktober 2023 (zweitausenddreiundzwanzig). ------------------------

-<1...v Perr 
)---:~\.\CH.e,,. ~.L\ 

q'--·f~\~i'o}:.-. 
,3 f:fJl~tli ~ ~ • " ~~w '.;, ~.,,:~~ :: * 

-f-. "? "~•)jt £ ~ 
~A '/'> 12 c::- ~ r ~ "<'reS1"t'• ~'-'; 

'lik cs-re.~ 



• • 

I 

• 

:: 

L' .. ··- -. -· 
- i&.....-• • ' ·- --· 



GESELLSCHAFTSVERTRAG 
der 

VERBUND Energy4Customers GmbH 

§1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft fOhrt die Firma 

VERBUND Energy4Customers GmbH 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. 

§2 
Gegenstand der Gesellschaft 

(1) Gegenstand der Gesellschaft sind 

a. der Handel und Vertrieb mit Strom und anderen Energietragern; 

b. die Vermittlung von Handels- und Vertriebsgeschaften mit Strom und 
anderen Energietragern; 

c. die Erbringung van Marketing- und Vertriebsdienstleistungen; 

d. Beratungstatigkeiten im Energiebereich. 

(2) Daruber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle MaBnahmen zu ergreifen und 
Tatigkeiten auszuUben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, den 
Gesellschaftszweck zu fordern. lnsbesondere ist die Gesellschaft berechtigt, die 
dazu erforderlichen oder diesem Zweck dienenden Geschafte abzuschliel1en, 
Auftrage auszufuhren, Unternehmungen zu errichten, zu betreiben bzw. sich an 
solchen Unternehmungen zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben 
oder sich mit ihnen zu verschmelzen. Sie ist waiters berechtigt, 
Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie Unternehmen 
gleichen oder ahnlichen Unternehmensgegenstandes zu errichten. zu erwerben, 
zu betreiben oder sich daran zu beteiligen. Geschafte nach dem 
Bankwesengesetz sind jedoch ausgeschlossen. 

Ausgenommen vom Gesellschaftszweck sind Bank- und Versicherungsgeschafte. 

1 
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§3 
Stammkapital und Stammeinlage 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft betragt 35.000,-- Euro (fOnfunddreissig
tausend Euro). Von dem Stammkapital ubernimmt die VERBUND AG eine 
Stammeinlage in der Hohe van 35.000,-- Euro (funfunddreil!igtausend Euro) und 
verpflichtet sich, darauf eine bare Einzahlung in der Hohe von 35.000,-- Euro 
(funfunddrei~igtausend) zu leisten . 

(2) Der Geschaftsanteil eines:einer jeden:jeder Gesellschafter:in bestimmt sich nach 
der Hohe der von ihm:ihr ubernommenen Stammeinlage. 

§4 
Dauer der Gesellschaft und Geschaftsjahr 

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(2) Das Geschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§5 
Geschaftsanteile 

(1) Die Geschaftsanteile sind teilbar und Ubertragbar. 

(2) Die Abtretung, Obertragung und Belastung van Geschaftsanteilen oder von 
Teilen davon bedarf der Zustimmung der Generalversammlung. DarOber hinaus 
bedarf auch die vertragsmar..ige Verpfandung oder sonstige Belastung des 
Geschaftsanteils der Zustimmung der Generalversammlung. 

§6 
Geschaftsfilhrung, Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Geschaftsfuhrung erfolgt durch eine:n oder mehrere GeschaftsfOhrer:innen. 

(2) Die Anzahl der GeschaftsfOhrer:innen wird durch die Generalversammlung 
bestimmt, die auch Ober Bestellung und Abberufung der GeschaftsfOhrer:innen 
entscheidet. 

(3) Die Gesellschaft wird, wenn nur ein:e GeschaftsfOhrer:in bestellt ist, durch 
diese:n, sonst durch zwei Geschaftsfuhrer:innen gemeinsam oder durch eine:n 
Geschaftsfilhrer:in gemeinsam mit eine:rm: Gesamtprokurist:in vertreten. Im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsbefugnis konnen auch zwei 
Gesamtprokurist:innen die Gesellschaft gemeinsam vertreten. Die 
Generalversammlung kann einzelnen GeschaftsfOhrer:innen 

2 



Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn zwei oder mehr 
GeschaftsfOhrer:innen bestellt sind. 

(4) Die Tatigkeit der Gescha.ftsfOhrer:innen innerhalb der Gesellschaft kann durch 
eine von der Generalversammlung zu erlassende ,.Geschaftsordnung fOr die 
GeschaftsfOhrung" geregelt werden. 

(5) Die Bestellung von Einzel- und Gesamtprokurist:innen ist zulassig. 

§7 
Generalversammlung 

(1) Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Soweit nicht 
zwingende gesetzliche Bestimmungen oder dieser Gesellschaftsvertrag andere 
Mehrheitsverhaltnisse vorsehen, fasst sie mil einfacher Mehrheit Beschluss Ober 
die durch das Gesetz oder den Gesel\schaftsvertrag den Gesellschaftern 
vorbehaltenen Angelegenheiten. 

(2) Mir Zustimmung aller Gesellschafter; innen konnen BeschlOsse der 
Gesellschafter:innen auch schriftlich im Umlaufweg gefasst werden, wobei § 34 
GmbHG anzuwenden ist. 

(3) Die ordentliche Generalversammlung ist einmal jahr\ich innerhalb der ersten acht 
Monate des Geschaftsjahres einzuberufen. 

(4) Die Generalversammtung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer 
Zweigniederlassung oder in einer Landeshauptstadt in Osterreich statt 

(5) Die Generalversammlung wird durch die GeschaftsfOhrer:innen oder den:die 
Vorsitzende:n der Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung, des 
Ortes und der Zeit der Versammlung und unter Wahrung einer siebentagigen 
Frist schrift:lich einberufen. Eine Obermittlung der Einberufung und sonstiger 
Unterlagen auf fernmundlichem oder elektronischem Weg ist zulassig. Samtliche 
Unterlagen konnen von der Gesellschaft in einem elektronischen Sammelordner 
bereitgestellt werden und gelten damit ebenfalls als Obermittelt. 

( 6) Die Generalversammlung kann nach MaBgabe der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes Ober die Durchf□hrung virtueller 
Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) auch ohne die physische 
Anwesenheit der Teilnehmenden durchgefOhrt werden (,,virtuelle 
Versammlung"). Das einberufende Organ entscheidet Ober die Form der 
Durchfuhrung der Generalversammlung, dh. ob die Generalversamm1ung (i) mit 
physischer Anwesenheit der Teilnehmenden oder (ii} ohne physische 
Anwesenheit der Teilnehmenden oder (iii) als hybride 
Gesellschafterversammlung, bei der sich einzelne Teilnehmende zwischen 
einer physischen und einer virtuellen Teilnahme entscheiden konnen, 
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durchgefOhrt wird. Die Details Ober die organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen fur die Teilnahme an einer virtuellen Versammlung sind vom 
einberufenden Organ zu treffen und in der Einberufung anzugeben, soweit sich 
diese nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag ergeben. 

(7) Daruber hinaus kann jede:r Gesellschafter:in beziehungsweise 
GeschaftsfOhrer:in die Einberufung einer aullerordentlichen 
Generalversammlung schriftlich, unter Angabe des Einberufungsgrundes, 
verlangen. Sollte diesem Verlangen nicht innerhalb von vierzehn Tagen 
nachgekommen werden, kann der:die betreffende Gesellschafter:in 
beziehungsweise GeschaftsfOhrer:in selbst die Generaiversammlung einberufen. 

(8) Die Generalversammlung wahlt eine:n Vorsitzende:n und gegebenenfalls 
dessen:deren Stellvertreter:in. 

(9) Die Generalversammlung ist beschlussfahig, wenn zumindest die Halfte des 
Stammkapitals anwesend bzw. vertreten sind. 

(10) Ober die BeschlUsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem:der 
Vorsitzenden und von dem:der SchriftfOhrer:in zu unterzeichnen ist. 

(11) Unabhangig von den im Gesetz vorgesehenen Beschlussangelegenheiten 
beschlier!t die Generalversammlung, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag 
nichts anderes bestimmt ist, Ober folgende Angelegenheiten: 

a. Bestellung und Abberufung der Geschaftsfuhrer:innen; 

b. PrOfung und Feststellung des von der Geschaftsfuhrung vorgelegten 
Jahresabschlusses u nd des Gewin nverteilungsvorschlags; 

c. Bestellung des:der Abschlussprufer:inoder des:der 
Rechnungsprufer: inechn ungsprOferin; 

d. Entlastung der Geschaftsfuhrer:innen; 

e. Erhohung und Herabsetzung des Stammkapitals; 

f. Aufnahme neuer Gesellschafter:innen; 

g. Verschmelzung, Umwandlung, Spaltung oder Auflosung und Liquidation 
der Gesellschaft; 

h. Anderungen des Gesellschaftsvertrages; 

i. Obertragung, Belastung und Teilung von Gesch~ftsanteilen; 

j. alle Angelegenheiten, zu denen sich die Gesellschafter ihre Zustimmung 
durch Beschlussfassung vorbehalten haben. 
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§8 
Jahresabschluss 

Die Geschaftsfuhrung hat in den ersten drei Monaten eines jeden Geschaftsjahres for 
das abgelaufene Geschaftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den 
dafilr geltenden Bestimrnungen zu erstellen und allen Gesellschaftern zu Obermitteln. 

§9 
Sonstiges 

(1) Soweit durch diesen Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gilltigen Fassung 
nichts anderes bestimmt ist, gelten fur die Gesellschaft die Vorschriften des 
Gesetzes Ober Gesellschaften mit beschrankter Haftung in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam oder undurchfOhrbar 
sein oder werden, so wird hierdurch die GO\tigkeit der ubrigen Bestimmungen 
dieses Vertrages nicht beruhrt. Die Gesellschafter:innen verpflichten sich 
vielmehr, die rechtsunwirksame oder undurchfuhrbare Bestimmung durch eine 
rechtswirksame und durchfOhrbare Bestimmung zu ersetzen. die im Erfolg for die 
Gesellschafter:innen der rechtsunwirksamen oder undurchfuhrbaren 
Bestimmungen moglichst nahe kommt. 
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Obernahmebilanz der 
VERBUND Energy4Customers GmbH, Wien 
zum 1. Janner 2025 
betreffend den Teilbetrieb "Haushalts- und Kleingewerbesegment" 

Aktiva 

A. Anlagevermogen 
I. Finanzanlagen 
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ........................... . 

8. Umlaufvermogen 
I. Vorrate 
1 . Handelswaren ............................................................................... . 

II. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande 
1. Fordenmgen aus Lieferungen und Leistungen .............................. 56.952.878,64 
2. Forderungen gegenOber verbundenen Unternehmen . . .................. 37.914,06 

EUR 

19.000.000,00 

14.410.955,71 

3. Sonstige F orderungen ................................................................... _ _ ____ ..;3:...:.. 6.:..1..cOc.:.,8_8;___5_6_. 9_9;....;4..;.,.4;..:0~3.:.c,5~8 
71.405.359,29 

Passiva 

A. Obertragungskapital 
I. Kapitalrtlcklagen 
1. Nicht gebundene Kapitalrucklagen ............................................... . 

B. Ruckstellungen 
1. Sonstige Ruckstellungen ............................................................. .. 

c. Verbindlichkeiten 
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... ................... .. 
2. Sonstige Verbindlichkeiten ........................................................... .. 

Haftungsverhaltnisse .. ............................................................................... .. 

90.405.359,29 

EUR 

914.763,00 

29.945.957 ,00 

39.906.119,57 
19.638.519,72 59.544.639,29 

90.405.359,29 

0,00 

VERBUND Energy4Customers GmbH 
Obernahmebilanz 
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Beilage ./4 

Liste der ilbergehenden Haushalts- und Gewerbekunden, Kundenvertrage sowie 

sonstigen Vertragsverhaltnisse des Teilbetriebs der VERBUND AG ,,Haushalts- nod 

Kleingewerbesegment'' 

Zurn abzuspaltenden Teilbetrieb ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment'' gehoren samtliche 

Kunden, Kundenvertrage (insbesondere auf Grundlage Allgemeiner Geschaftsbedingungen) 

und sonstige Vertragsverhaltnisse der iibertragenden Gesellschaft sowie samtliche Rechte und 

Pflichten der Ubertragenden Gesellschaft aus diesen Vertragsverhaltnissen, die wm ,,Haushalts

und Kleingewerbesegment" gehoren bzw. fur dessen Abwicklung erforderlich sind. 

Die Liste der Vertrage umfasst samtliche den Teilbetrieb ,,Haushalts- und 

Kleingewerbesegment" zugeordnete Vertrage, die bisher von VERBUND Energy4Customers 

GmbH im Namen und aufRechnung der VERBUND AG abgeschlossen und betreut wurden. 

Zurn Stichtag 05.02.2025 sinddas insbesondere die folgenden Vertragsverhaltnisse, wobei auch 

jene Veranderungen zu beriicksichtigen sind, die im Zeitraum 05.02.2025 bis zur Wirksamkeit 

der Spaltung im Zeitpunkt der Eintragung in das Firmenbuch eintreten. Sollten einzelne dem 

Teilbetrieb ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment'' zuzuordnende Vertragsverhaltnisse nicht 

in der angefiihrten Liste der Vertrage enthalten bzw. bereits beendet sein, sind diese dennoch 

als zum abzuspaltenden Teilbetrieb zugehorige Vertragsverhaltnisse zu beriicksichtigen. 

1. Endkundenvertrage Haushalt und Gewerbe 

Produktsparte Vertragsart Anzahl 

Strom Stromliefervertrag Haushalt (AGB fiir die 392.047 

Strombelieferung van Kund:innen der VERBUND 

AG mit einem Gesamtjahresverbrauch von max. 

l 00.000 kWh und mit Standardlastprofil, Stand: 

Oktober 2022) 
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Strom Stromliefervertrag KMU (AGB fur die Belieferung 2.095 

von Unternehmen mit elektrischer Energie mit 

einem Gesamtjahresverbrauch von 0, I bis max. 

5 GWh und Lastprofilzahler) 

Strom Photovoltaikstrom-Abnahmevertrag (AGB fiir die 19.588 

Abnahme von elektrischer Energie aus PV-

Anlagen, Stand: August 2023) 

Gas Gas I iefervertrag Haushalt (AGB fur die 58.784 

Erdgasbelieferung von Kund:innen der 

VERBUND AG mit einem Gesamtjahresverbrauch 

von max. 400.000 kWh und mit Standardlastprofil, 

Stand: Mai 2024) 

Gas Gasliefervertrag KMU (AGB fur die Belieferung 315 

von Unternehmen mit Erdgas mit einem 

Gesamtjahresverbrauch von 0,4 bis max. 15 GWh 

und Lastprofilzahler) 

eCharging Kaufvertrag Uber E-Mobilitats-Produkte (AGB ftir 1.319 

Verkauf, Lieferung und Installation von 

beweglichen Sachen) 

eCharging Servicevertrag ftir E-Mobilitats-Produkte (AGB fiir 53 

E-Mobilitats-Servicedienstl eistungen) 

Photovoltaik Kaufvertrag Uber PV-Anlage (AGB filr Verkauf, 139 

Lieferung und Installation von beweglichen 

Sachen) 

Photovoltaik Mietvertrag iiber PV-Anlage (AGB fur die Miete 770 

van Photovo ltaikanlagen inkl. Zubehor, 

Erweiterungskom ponenten und sonstigen 

beweglichen Sachen) 

Smart Home Kaufvertrag Uber Smart-Home Produkte 240 

Sonstiges Ratenzahl ungsverein barungen mit Endkunden 133 
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Zurn abzuspaltenden Teilbetrieb geh6ren auch samtliche zu den oben angefilhrten 

Endkundenvertr1igen gehorende bzw. auf deren Grundlage abgeschlossene Rechtsverhaltnisse 

der i.ibertragenden Gesellschaft, wie insbesondere 

• Zustimmungserklarungen von Endkunden fur E-Mail-Werbung (Newsletter-

Anmeldung) und Telefon-Werbung. 

• Zustimmungserklarungen von Endkunden fur die Zusendung individueller Angebote. 

• SEPA-Lastschriftmandate zur Glaubiger-1D: AT06ZZZ00000003514. 

• Vollmachten zur Anwendung des Vorleistungsmodells. 

• Zustimmungserklarungen zur Auslesung und Ubermittlung von Viertelstundenwerten 

bzw. zur taglichen Ubermittlung van Verbrauchswerten (§ 84a EIWOG). 

• Vereinbarungen zur Nutzung der VERBUND-Online-Services (Allgemeine 

Nutzungsbedingungen VERBUND-Online-Services). 

• Vereinbarungen fiir ,,Online-Rechnung" (Besondere Nutzungsbedingungen ,,Online

Rechnung"). 

• Gewinnspiele der ilbertragenden Gesellschaftals als Veranstalter ftir Endkunden 

(Teilnahmebedingungen fiir VERBUND-Gewinnspiele). 

• Teilnahme am VERBUND-Ladeassistenten (Teilnahmebedingungen VERBUND

Ladeassistent, Stand: April 2024) 

2. Konzerninterne Vertrage 

Zurn abzuspaltenden Teilbetrieb gehoren auch folgende konzeminteme Vertrage: 

• Rahmenvereinbarung Strom betreffend Kunden, die im Namen und aufRechnung der 

VERBUND AG beliefert werden, mit VERBUND Energy4Business GmbH 

• Rahmenvereinbarung Gas betreffend Kunden, die im Namen und auf Rechnung der 

VERBUND AG beliefert werden, mit VERBUND Energy4Business GmbH 

• Strom-Bilanzgruppenvertrag mit VERBUND Energy4Business GmbH 

• Gas-Bilanzgruppenvertrag mit VERBUND Energy4Business GmbH 
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Der Auftragsvertrag zwischen VERBUND AG und VERBUND Energy4Customers GmbH 

vom 13.01.2020 wird in der bestehenden F onn beendet. 

3. Sonstige Vertragsverhaltnisse mit Marktteilnehmern, Kooperationspartnern oder 

sonstigen Dritten 

3.1. Kooperationsvereinbarungen fiir die Vermittlung von Energieliefervertragen 

• Salcom GmbH 

• CyberTree GmbH 

• ComX Marketing GmbH 

• PopuHir W erbeagentur GmbH 

• EnergieBox Vertriebs GmbH 

• TheMetaLink GmbH 

• OBS - Optimized 

• Breakthrough Service GmbH 

• Mehrsicherung OG 

• durchblicker GmbH 

• Internet Werbe AG 

• SELECTRA S.A.R.L. 

• Al Telekom Austria AG 

• Stromkreis Energiedistribution GmbH 

• ENBROGmbH 

• tarife.at 

• MRM Vertriebs GmbH 

• Rothleitner Josef Paul 

• An V trading concepts GmbH 

• Helmut Breiteneder 

• Global Green Projects Development G 

• RentSales GmbH 

• lnterf one - Consulting OG 

• C&C Outlet Vertriebs GmbH 

4/8 



• Mediaprint Zeitungs- und 

• Roland Zipfinger 

• DI Gerald Derflinger 

• Mehrwert & Co GmbH 

• VOLTASOL GmbH 

• Carl Energy GmbH 

• Mag. Christian Schober 

• Energievergleich Jetzt e.U. 

• Zeppetzauer Holding GmbH 

• CHECK.24 Vergleichsportal 

• BCM Infra GmbH 
• Perfect Timing Services GmbH 

• carbonify ATW GmbH 

• Professional Logistics Solutions GmbH (PLS) 

• ECOShare Entwicklungs- und Beteiligungs GmbH 

• Conversio Energie GmbH 

• Gutgespart 

• Solavolta Energie- und Umwelttechnik GmbH 

• Nehmer GmbH 

3.2. Kooperationsvereinbarungen betreffend Vertrieb und Errichtung von 

Warmepumpen- und Warmwasserbereitungsanlagen bei Endkund:innen 

• Viessmann GmbH, ViessmannstraBe 1, 4641 Steinhaus bei Weis, vom 

28.02.2024 

• Ttirkott Multitechnik Haus und Kommunikationstechnik GmbH, 

Mariannengasse 12, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, vom 01.03.2024 

• Aquatechnik GmbH, Ander Umfahrung 2, 4713 Gallspach, vom 10.02.2025 

• Biedermann GmbH, HauptstraBe 168a, 8401 Kalsdorf, vom 0 1.05.2024 

• Haustechnik Fichtinger GmbH, Oberer Markt 23, 3691 Nochling, vom 

23.12.2024 

• Gahleitner Installationen GmbH, SportplatzstraBe 177, 4 794 Kopfing im 

Innkreis, vom 01.05.2024 
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• Haustechnik HOCHRIEDER GmbH, PressbaumerstraBe 11, 3443 

Sieghartskirchen, vom 28.02.2024 

• Mach Haustechnik GmbH, Alte HauptstraBe 28, 9112 Griffen, vom 23.04.2024 

• Installations-Center Menhart GmbH, Untere LandstraBe 288, 3511 Furth bei 

Gottweig, vom 27. l l .2024 

3.3. Vertrage zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

(Auftragsverarbeitervertrag gemaB Art. 28 DSGVO) 

• Tilrkott Multitechnik Haus und Kommunikationstechnik GmbH, 

Mariannengasse 12, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, vom 01.03.2024 

• Aquatechnik GmbH, Ander Umfahrung 2, 4713 Gallspach, vom 10.02.2025 

• Biedermann GmbH, HauptstraBe 168a, 8401 Kalsdorf, vom 01.05.2024 

• Haustechnik Fichtinger GmbH, Oberer Markt 23, 3691 Nochling, vom 

23.12.2024 

• Haustechnik HOCHRIEDER GmbH, PressbaumerstraBe 11, 3443 

Sieghartskirchen, vom 28.02.2024 

• Mach Haustechnik GmbH, Alte HauptstraBe 28, 9112 Griffen, vom 23.04.2024 

• Installations-Center Menhart GmbH, Untere LandstraBe 288, 3511 Furth bei 

Gottweig, vom 27.11.2024 

• HalloSonne GmbH, An den Kohlenrutschen l 0, l 020 Wien 

• ComX Marketing GmbH 

• Popular Werbeagentur GmbH 

• EnergieBox Vertriebs GmbH 

• Energy System Solutions, s.r.o. 

• Stromkreis Energiedistribution GmbH 

3.4. Energiewirtschaftliche Vertrage und Registrierungen 

Zurn abzuspaltenden Teilbetrieb gehoren auch slimtliche von der VERBUND AG 

fiir das ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" als Strom- und Gaslieferant 

abgeschlossenen energiewirtschaftlichen Vertrage (insbesondere zur 

Bilanzi:ruppenzui:ehori~keit), Mit~liedschaften und Registrierungen, die fur eine 
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Tatigkeit als Strom- und Gaslieferant in Osterreich notwendig sind, und zwar fur die 

beiden Lieferanten-Kennnummern (EC-Nummem) 

• AT000002 (Lieferant Strom) 

• AT901789 (Lieferant Gas) 

und betreffend die 

• EIC-Nummer (APCS): 13X-APC--------I 

• ETC-Nummer (AGCS): VERBUND_GAS_ V 

• EIC-Nummer (A&B): VERBUND_GAS 

mit/bei 

• APG,GCA 

• APCS, AGCS, A&B 

• E-Control (Registrierung Tarifkalkulator und Stromnachweisdatenbank) 

• Landesregierungen (Anzeige der Tatigkeit als Lieferant) 

• ENERGYlink (Registrierung Wechselplattform gema8 AB-BKO) 

• ebUtilities (Registrierung als Mark:tpartner filr Technische Dokumentationen 

und Datenaustauschprozesse: Vertrag EDA-Plattfonn - Energiewirtschaftlicher 

Datenaustauschvertrag) 

• Verteilemetzbetreiber (Rahmenvereinbanmgen Uber die umsatzsteuerliche 

Behandlung von Leistungen aus Netzzugangsvertragen und Vereinbarungen 

betreffend die Obennittlung von Abrechnungsdaten) 

• OeMAG 

• Stromkennzeichnung (§ § 78 und 79 EIWOG) 

• Gaskennzeichnung (§ 130 GWG) 

3.5. Sonstige Vertriige und Rechtsverhaltnisse 

• Antrag auf Kostenersatz filr die Abwicklung des Landes-Stromkostenzuschusses 

mit dem Land Salzburg 
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• Antrag auf Kostenersatz fur die Abwicklung des Stromkostenzuschusses mit 

dem Land Vorarlberg 

• Geschaftsbesorgungsvertrag mit dem Land Niederosterreich (September 2022) 

• Lizenz zur Nutzung des OGVS-Giltesiegels ,,1. Platz Kundenzufriedenheit in 

der Branche" Stromanbieter" aus der Studie ,,OGVS-Branchenmonitor 2024" 

(OGVS -Gesellschaft fiir Verbraucherstudien GmbH) 

• Werknutzungsbewilligung ,,MARKET QUALITY AW ARD" vom 30.04.2024 

(MARKET Marktforschungs Gesellschaft m.b.H. und Co KG) 

• Vertrag Uber Logistikleistungen mit der Professional Logistics Solutions GmbH 

vom 08.02.2023 

• Kooperationsvereinbarung Elektromobilitiit SMA 1RICS - VERBUND vom 

07.09.2021 

• Vereinbarung zur vorgerichtlichen und gerichtlichen Betreibung von 

Forderungen mit Rechtsanwalt Mag. Benjamin Zupancic (Rl 82597), 

Ebendorferstral3e 3/16, 1010 Wien, vom 24.04.2023 

• Inkassovertrag mit infoscore austria gmbh, Karl-Popper-StraBe 2/Top 6, 1100 

Wien, vom 24.04.2023 

• Kontovertrag mit der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 

Wien zur IBAN AT59 xxxx xxxx xxxx 9128 

• Kooperationsvereinbarung zur Zwischenfinanzierung von Forderbetragen bei 

Endkund:innen mit der Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG, 

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Platz 1, 1020 Wien, vom 14.08.2024 
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Beilage ./5 

Liste der ilbergehenden Zivilprozesse 

Zurn abzuspaltenden Teilbetrieb gehoren alle Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozesse ink!. Exekutions-, lnsolvenz- und Verlassenschaftsver

fahren) der VERBUND AG im Zusammenhang mit Kundenvertragen (Haushalts- und Kleingewerbekunden) und sonstigen Vertragen 

mit Dritten, die zum Teilbetrieb ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehoren. 

Zurn Stichtag 17.02.2025 sind das insbesondere die folgenden Verfahren, wobei auch jene Veranderungen (insbesondere neue Verfahren 

im Zusammenhang mit Kundenvertragen oder sonstigen Vertragen des abzuspaltenden Teilbetriebs) zu berlicksichtigen sind, die im 

Zeitraum 17.02.2025 bis zur Wirksamkeit der Spaltung im Zeitpunkt der Eintragung in das Firmenbuch eintreten. 

Akti vverfah ren: 

Klagende/ 
Beklagte/ Ver- Status/Ver-

Betreibende Gericht Geschaftsza hi Thema 

Partei 
pflichtete Partei fahrensart 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht lnnere Stadt 64 E 4103/23x Exekution Forderungsexekuti an 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E540/231-2 Exekution Forderungsexekuti an 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11 E 463/21w Exekution Forderungsexekuti an 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Deutsch! and sberg 102E1269/24d Exekutian Farderungsexekuti an 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Deutschlandsberg 102E1503/23i Exekution Forderungsexekuti an 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Deutsch! and sberg 102E1503/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Deutsch! and sberg 102E314/24p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Haag 10SE2346/24h Exekution Forderungsexekut ion 
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VERBUND AG Endkund:in Bt=zirksgericht Hernals 11E278/25y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E2821/20m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E2884/21h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11 E2967 /23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Steyr 11E2968/23i Exekution Forderungsexeku~on 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Steyr 11E2973/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Steyr 11E3070/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3126/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3126/24a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3127/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3128/23v Exekution Forderungsexeku~on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 11E3175/22k Exekution Forderungsexekutlon 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3184/24z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3185/24x Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3186/24v Exekution Forderungsexekutlon 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3187/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3188/24p Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E3194/24k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3208/23b Exekution Fa rde ru ngsexekution 

VERBUND.-'I.G Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 11E321/21g Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3214/24t Exekution Fa rderu ngsexekution 

VERBUND . .'\G Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E3228/23s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND . .'\G Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E3229/23p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .-'I.G Endkund:in Bezirksgericht Gmunden 11E324/24h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .-'1.G Endkund:in Bezirksgericht Liesing 11E324/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND . .'\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3286/21a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND . .'\G Endkund:ln Bezirksgericht Josefstadt 11E338/22h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3453/24h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND i\G Endkund:in Bezlrksgericht Floridsdorf 11E3528/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND i\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E3574/21y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND i\G Endkund:in Bezirksgericht Weis 11E3588/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E361/22x E)(ekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E3739/22w Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Weis 11E3756/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Weis 11E3757/24d Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E39/24f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bezi rksgericht Steyr 11E39/24f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E3947/23v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND l\.G Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 11E4064/19k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 11E407/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Steyr 11E4095/24a Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 11E4123/24b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E4129/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E4178/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E4271/24t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsd orf 11E4487/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsd orf 11E4488/24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E46/24v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E499/24x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11ES04/22a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 11ES09/21z Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Klagenfurt 11E5219/23t Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E5251/24k Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E5257/24t Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E526/22i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E531/24b Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 11E533/24x Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E554/2Sa Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E5680/23x Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Klagenfurt 11E5784/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11ES84/21t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 11E590/22t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 11E591/23s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E6104/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 11E6262/24m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Klagenfurt 11E6379/23f Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E652/24v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 11E667/22s Exekution Forde ru ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E690/22g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E705/23i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E710/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Steyr 11E723/24v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E754/24x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Steyr 11E763/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E796/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 11E826/22v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 11E838/21g Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E843/21b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Wiener Neustadt 11E845/21x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E884/20h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favoriten 11E913/24a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 11E919/24t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Steyr 11E935/23d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 11E967/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG . Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12 E 1298/22a Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12 E 2844/24w Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12 E 5861/22m Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12 E 831/24b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E10/23k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1001/22p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1032/22b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Hernals 12E1050/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1051/23d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1053/23y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Flor i dsdorf 12E1□62/24d Exekution Forde ru ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1ZE1062/24m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E1065/21t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E107/23x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1081/24m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Leopoldstadt 12E1092/23h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Urfahr 12Ell00/21g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E1109/23i Exekution Forderu ngsexekutio n 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 12E1121/23i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1127 /22t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Steyr 12E1157/24z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1160/24d Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E1165/22y Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1173/22v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1178/24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E1184/23w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1192/22g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1193/22d Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1214/22m Exekution Fe rd eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E1238/24p Exekuticn Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Llesing 12E1248/24p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E1263/23m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1267/23g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1289/21w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E1292/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E1296/21m Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1297/22d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1312/24p Exekution Forderu ngsexekution 
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VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1337 /22f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E1353/22t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bez.irksgericht Donaustadt 12E1364/22w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bez.irksgericht Floridsd orf 12E1414/24v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bez.irksgericht Josefstadt 12E1429/21f Exekution Forderu ngsexe kution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht J osefsta dt 12E1430/21b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E1438/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1455/23d Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E15/25d Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Murzzuschlag 12E1512/22k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12E1539/21x Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E154/22x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1600/22a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 12E1602/24x Exekution Forderungsexekution 

VERBUNDAG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E1622/22d Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E1623/22a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht J osefstadt 12E1634/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1639/22y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1661/24f Exekution Ford eru ngsexe kution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1662/23a Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E1682/23f Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E1695/23x Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12 El 708/24p Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E171/20g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E1715/22z Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12E1718/23y Exekution Forderu ngsexekut ion 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E 1719/23w Exekution Forderu ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1721/22a E>Cekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12El 721/24t Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E1729/23s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E1735/22b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mi.irzzuschlag 12E1750/24p Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1778/23d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E1791/23h Exekution Fa rde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1807/24g Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rna Is 12E1825/23b Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E1862/22t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 12E1863/24h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1892/24a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 12E19/23d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1901/24z Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1906/20y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1907/20w Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E1915/24d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E192/22m Exekut ion Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E1931/20m Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E1935/23m Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1946/21g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 12E1980/23h Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E1983/23g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E1988/24p Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezlrksgericht Josefstadt 12E1990/23h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezlrksgericht Floridsdorf 12E2078/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezlrksgericht Floridsdorf 12E2080/23h Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2081/23f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E2101/23k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E2104/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E2105/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E2109/21h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2146/22g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2185/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 6.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2189/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 6.G Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12E2233/23h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 12E2238/21a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2266/22d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND O.G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E2272/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ll.G Endkund:in Bezirksgericht Steyr 12E2279/23y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E2287/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND l\G Endkund:in Bezirksgericht Voitsberg 12E2302/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND A.G Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E2322/24z Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2339/24t Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2340/22m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E2341/24m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2342/24h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2345/23y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2375/21g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ll.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2376/21d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND A.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2388/22w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E2396/22p Exekution Forderungsexekut ion 

VERBUND l\G Endkund:in Bezirksgericht Villa ch 12E2427/23b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND A.G Endkund:in aezirksgericht Modling 12E2447/22d Exekution Forde ru ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E2448/22a E><ekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E2458/24g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E2467/23b Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E2480/23a Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2481/23y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E2483/22f Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E2495/24b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2508/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2509/23>< Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2510/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsd orf 12E2511/23s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E2515/22d Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2592/22w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Don austadt 12E2596/22x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2597 /22f Exekution Fa rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2620/20k Exekutlon Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2628/21p Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E2628/24y Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 12E2643/20h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht F loridsdorf 12E2654/21t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Voitsberg 12E2655/24h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2665/21k Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht M0rzzuschlag 12E2676/23p Exekutian Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E2681/24y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E2682/24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E2696/23b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E27/23s Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weiz 12E27/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2757/22k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2757/24p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Hernals 12E2759/22d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E2760/22a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E2762/22w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ..\G Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E277/24v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ..\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E28/23p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E2817/23s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ..\G Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E2838/23k Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Funfhaus 12E2867/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND.l.G Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 12E2877/22y Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND.!l,G Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E2901/21k Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND~G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E2926/24d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUNO.!i,G Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E30/24h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .!l,G Endkund:in Bezirksgericht Voitsberg 12E300/2Sm Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .~G Endkund:in Bezrrksgericht Dornbirn 12E3057 /24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Steyr 12E3061/23y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E3061/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND.!l,G Endkund:in Bezirksgericht Voitsberg 12E3146/24i Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Voitsberg 12E3147/24m Exekution Fcrderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezi rksgericht Fu nfha us 12E3153/23x Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND !l..G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3154/24a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Mtidling 12E3160/24k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND l\G Endkund:in Bezirksgericht Dcnaustadt 12E3162/24k Exekution Forderungsexekut ion 

VERBUND l\G Endkund:in Bezirksgericht J osefsta dt 12E3186/24t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND n.G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12 E3187 /24f Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Steyr 12E3203/23f Exekuf1on Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E3217 /2 lf Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E3226/22f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3254/22d Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3258/22t Exekutlon Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3260/22m Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E331/24y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E3315/23h Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E3317 /23i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E333/21p Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E3331/21m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E3332/23m Exekution Fe rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3335/23t Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Dornbirn 12E3343/23b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E3346/21i Exekution Fa rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E3389/24v Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3404/24s Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Leopoldstadt 12E3409/23v Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E342/2Sy Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E3458/24a Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E347/21s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E352/25v Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E353/22f Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E353/24w Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Urfahr 12E3539/23m Exekution ForderungsexekuUon 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E3563/23g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E3595/23m Exekution Ford eru ngsexekution 
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VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E3638/21f Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND,:1.G Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 12E3640/24g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E3648/23f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND >.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E3655/23h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND >.G Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 12E3685/23y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E3686/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ;\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E372/23a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ..... G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3749/22y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!I.G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E3757/22a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .'\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E3822/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .'\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E3885/21x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND.!>.G Endkund:in Bezirksgeric ht Floridsd orf 12E391/20x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .O.G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E3953/23a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !>.G Endkund:in Bezirksgericht Medling 12E3981/24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ti.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4019/22m Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND O.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4□29/22z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ti.G Endkund:in Bezi rksgericht Dona u stadt 12E4031/22a Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND A.G Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12E4034/22k Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND A.G Endkund:in Bezirksgericht Vi!lach 12E4037 /24v Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND O..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4041/23y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND l\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4080/24k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 6..G Endkund:in Bezirksgericht Mod ling 12E4099/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND 4.G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E412/23b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND -4.G Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 12E415/23s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND -4.G Endkund:in Bezirksgericht Medling 12E4227 /21t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND /\G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E423/22v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND l'\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4241/23b Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4265/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Hernals 12E431/2Sf Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4337/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Weis 12E4443/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4495/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Hernals 12E453/23p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Urfahr 12E4536/24f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4549/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 12E4560/19v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4588/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4595/21h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E4595/22m Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksge richt Hern als 12E480/24k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4804/23d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E481/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksge richt Floridsdorf 12E4822/20i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4822/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4837/24h Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E4867/24w Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E49/2ly Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E4928/21d Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Urfahr 12E4948/23t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Uriahr 12E4949/23i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12ES007/23g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 12ES03/23g Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12ES1/23h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12ES200/23g Exekution Ford eru ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E5202/23a Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E5205/23t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND ,\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E5219/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND ,\G Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E5220/22x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Villach 12E5228/24s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Don austa dt 12E5247/23a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ."\G Endkund:in Bezirksgericht Villach 12E5324/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ."\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E537/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .~G Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E5407 /23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!l..G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E556/24f Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND .!l..G Endkund:ln Bez irksgeric ht Floridsd art 12E5563/21m Exekutlon Forderungsexekution 

VERBUND.!l..G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E561/21t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND.!l..G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12ES616/22g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Flori dsdorf 12E5672/23v Exekution Fa rd e ru ngsexekuti on 

VERBUND.!I..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12ES7/22i Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND !I..G Endkund:in Bezirksgericht Leopoldstadt 12ES729/24b Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND !I..G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E5780/19w Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND% Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E583/22y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND t\G Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E5833/24y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND t\G Endkund:in Bezirksgericht Medling 12ES834/24w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND% Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E5985/23y Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND t\G Endkund:in Bezirksgericht Hern a Is 12E610/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND 6.G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E6156/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND o\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E6157/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND% Endkund:in Bezirksgericht Floridsd orf 12E6158/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND t\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E6159/23m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Hernals 12E616/23h Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E6217/24t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E625/23p Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 12E6332/24d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Hern a Is 12E662/21w Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E69/22k Exekuticn Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E697/23h Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E7/23v Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 12E72/22v Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 12E723/24i Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 12E724/24t Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E729/22g Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E730/22d Exekution Forderu ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E733/21v Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E766/24z Exekution Ford eru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E798/21w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E820/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Hietzing 12E823/21s Exekution Forderu ngsexe kution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E832/22h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:ln Bezirksgericht Floridsdori 12E855/24p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:ln Bezirksgericht Floridsdorf 12E856/24k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:ln Bezirksgericht Donaustadt 12E860/22b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 12E868/24v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:ln Bezirksgericht Donaustadt 12E874/21k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 12E874/23p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Floridsdorf 12E878/24w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 12E879/23x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Modling 12E948/23i Exekution Forderu ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 12E974/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13 E 2473/21m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Florid sdorf 10E1535/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E1025/22x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E1026/22v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ga nsern dorf 13E1027/22s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1055/21k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1080/22z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Ga nsern dorf 13E1101/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1110/21k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Ga nse rn dorf 13E1122/24i Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1168/20g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1186/22a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13E1196/20x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 13E1215/24t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1244/22t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E1284/24p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1295/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ..\G Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E13□5/23x Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E1306/23v Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1310/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 13E1312/21s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1326/21m Exekution Forderu ngsexekut ion 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13E1351/22v Exekution Forderu ngsexekut ion 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1355/23d Exekut ion Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1383/24f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1476/23y Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1478/23t Exekution Ford eru ngse)(ekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1505/22v Exekution Forderungse)(ekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1506/22h Exekution Forderungse)(ekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1511/21f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezlrksgericht Hernals 13E1512/21b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1512/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1558/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E1570/21y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1601/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1605/23g Exekution Forderu ngsexekutio n 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1606/23d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E1632/22h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1640/24f Exekution Forderu ngsexekutio n 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1641/24b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1683/22p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1698/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1703/22m Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1717/20m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E1757 /21w Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E1760/2lf Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E1780/21h Exekution Fo rderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E1782/24z Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13E1914/21m Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1927 /24m Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 13E1957 /24i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1963/24f Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E1964/22z Exekution Ford eru ngsexekution 
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VERBUND .\G Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 13 E1967 /22g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 13E2001/19y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2003/24z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2004/22w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2036/24s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Don austa dt 13E2062/23a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Uesing 13E2179/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND >.G Endkund:in Bezirksgericht Uesing 13E2182/24y Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND .~G Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E2191/24t Exekution Ford eru ngsexekutlon 

VERBUND .~G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2206/23i Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND .~G Endkund:in Bezirksgericht Hern a ls 13E2207/23m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND.~G Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E22□9/23x Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 13E2252/23d Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND -~G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E232/22p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2330/21x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND_!\.G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2344/22g Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND.!\.G Endkund:in Bezi rksgericht He rna Is 13E2348/22w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND !l..G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2349/22t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .!l..G Endkund:in Bezirksgericht Uesing 13E2350/22a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND _!l..G Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2353/22t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !l..G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E2372/24x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !l..G Endkund :in Bezirksgericht Hietzing 13E2373/24v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2391/24x Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND !!iG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2392/24v Exekution Forderungsexekut ion 

VERBUND I\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2395/20t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 13E2414/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND I\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2417/24h Exekution Forderu ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2423/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Jcsefstadt 13E2500/24t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Liesing 13E252/25a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2582/22v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E2591/22s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E2600/24y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2668/20p Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2679/24z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2724/22b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2783/24g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2832/23y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2836/23m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2837 /20t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2855/21b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E2889/22d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2895/23z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E2896/22x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E2995/23f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E3□0/24x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E3027/20f Exekution F orderungsexekutio n 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E3□31/20v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E3035/23h Exekution F orderungsexekutio n 

VERBUND AG Enctkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E304/24d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E3052/22m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3103/21m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E3188/22k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3274/23m Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3275/23h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3384/24i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Floridsdorf 13E3400/23s Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 13E341/25b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3435/23p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND ,\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E347/25k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND ,\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3550/23z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezi rksgericht Ganserndorf 13E3574/23a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .3..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3501/21x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .'.'\.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3711/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .3..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3712/22x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ."\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3713/22v Exekution Forderungsexekutlon 

VERBUND .:>..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3715/24s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!'l,G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3728/21y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .:>..G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E3865/24z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND ."\G Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E393/22i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .!1.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E4099/23k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .-"\G Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E419/24p Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND.!1.G Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E420/24k Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Hern als 13E426/21x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E4283/23v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E4285/23p Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E442/23x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND.!1.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E4495/23w Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND !\G Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E465/22h Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND ~G Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13E468/23t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .!\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E4708/23v Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E472/23h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hern a Is 13E478/23x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E485/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Ganserndorf 13E525/22t Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Ganserndorf 13ES480/19i Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13ESS0/20x Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht J osefstadt 13E554/24s Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 13E576/22v Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E602/24b Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 13E606/21t Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E637/24v Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht He rnals 13E641/21i Exekution Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E650/23k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E678/22w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Josefstadt 13E683/21g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E686/24f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E700/23f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E71/22m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E715/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E742/21f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E747/21b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Don austa dt 13E748/23s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Don austa dt 13E773/24v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Ganserndorf 13E785/23d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E786/22h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E787/23g Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E825/21t Exekution Forde ru ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E828/22b Exekution Forderu ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E829/22a Exekution Forderu ngsexe kuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Liesi ng 13E829/22z Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hernals 13E842/24b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E85/22h Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Josefstadt 13E85/22t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Korneuburg 13E86/22f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 13E903/23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E913/22k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Hietzing 13E918/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E950/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Liesing 13E967/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 13E990/23d Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht F0nfhaus 13E993/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1171/22b Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Don austa dt 14E1181/21x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1330/23m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Don austa dt 14E1600/22s E)(ekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1654/23h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1655/23f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1873/24s Exekution Forde ru ngsexekuti on 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1964/23x Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1965/23v Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1966/23s Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1994/21f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E1996/21z Exekution Forderungsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Floridsdori 14E2118/24w Exekution Forderungsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E2145/23i Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Donaustadt 14E2146/23m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Donaustadt 14E2147 /23 h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund :in Bezirksgericht Donaustadt 14E2329/23y Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E2481/23a Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E2481/24b Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E2694/24a Exekution Farderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E2919/24i Exekution Farderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3222/22w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Danaustadt 14E3396/23k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3397 /23g Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3398/23d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3470/23t Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3600/23k Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3701/21k Exekution Farderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3829/21h Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3945/22v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E3946/22s Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E4012/21w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E4070/24d Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Villach 14E4121/24m Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E4711/23t Exekution Farderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E473/22f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E4839/24t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E4840/24i Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E978/23x Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 14E998/21k Exekution Forderu ngsexekution 
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VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE1095/22h Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE1096/22f Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE1098/22z Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 15E117/22k Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 15E1190/24k Exekution Forderu ngsexekution 

Bezirksgericht Seekirchen am Waller-
15E1252/24f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in see 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 1SE1371/23a Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 15E1475/23w Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 15E1476/23t Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE1503/24m Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favorite n 1SE1523/22b Exekutian Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favorite n 15E1525/23y Exekution Forderungsexekutian 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favorite n 15E1589/20f Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 15E1670/23v Exekution Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Ga nsern dorf 1SE1779/24x Exekuf1on Forderungsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favoriten 15E1934/21t Exekutlon Ford eru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 15E1962/23k Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND .l.G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE20/23x Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Be~rksgerichtFavoriten 1SE2027/24y Exekution Forde ru ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezirksgericht Favoriten 1SE2028/24w Exekutian Forde ru ngsexel<ution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezi rksgericht Fava riten 1SE2050/24f Exekution Forderungsexel<ution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 15E2139/23i Exekution Forderu ngsexel<utian 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Ganserndorf 1SE2150/24f Exekution Forderu ngsexekution 

VERBUND .\G Endkund:in Bezirksgericht Donaustadt 1SE2243/22g Exekutian Forderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 1SE2324/22x Exekution F orderu ngsexekution 

VERBUND AG Endkund:in Bezi rksgericht Favoriten 15E2325/22v Exekution Forderu ngsexekution 































































































































































































































































































































































































































































































































11.03.2025 (II)

Spaltungsbericht

des

Vorstands

der

VERBUND AG
Wien, FN 76023 z

über die

Abspaltung eines Teilbetriebs der VERBUND AG

zur Aufnahme in die

VERBUND Energy4Customers GmbH
Wien, FN 524138 t

wie folgt:
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I.
Gegenstand des Berichts

1.1. Gemäß § 4 SpaltG hat der Vorstand der übertragenden Gesellschaft VER
BUND AG einen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Spaltung, der Spal
tungs- und Übernahmsvertrag im Einzelnen und insbesondere ein allfälliges Um
tauschverhältnis sowie die allfällige Aufteilung der Anteile an die Anteilsinhaber
sowie Maßnahmen gemäß § 15 Abs 5 SpaltG rechtlich und wirtschaftlich ausführ
lich erläutert und begründet werden (Spaltungsbericht).

Gemäß § 4 Abs 1 Satz 2 SpaltG ist auch auf besondere Schwierigkeiten bei der
Bewertung der Unternehmen hinzuweisen.

Da die Abspaltung eines Teilbetriebs der VERBUND AG zur Aufnahme in die
VERBUND Energy4Customers GmbH verhältniswahrend erfolgt, kann ein näheres
Eingehen auf die Bewertung der Unternehmen unterbleiben.

1.2. Die VERBUND AG hat gemäß § 100 Abs 1 GmbHG als Alleingesellschafterin der
VERBUND Energy4Customers GmbH auf die Erstellung eines Berichts der Ge
schäftsführer der VERBUND Energy4Customers GmbH gemäß § 17 Z 5 SpaltG
iVm § 220a AktG iVm § 96 Abs 2 GmbHG verzichtet.

Ein gemeinsamer Bericht des Vorstands der VERBUND AG und der Geschäftsfüh
rer der VERBUND Energy4Customers GmbH ist daher nicht erforderlich, und der
vorliegende Bericht wird ausschließlich durch den Vorstand der VERBUND AG
erstattet.

1.3. Dieser Spaltungsbericht dient der Information der Aktionäre der VERBUND AG
zur Vorbereitung der Beschlussfassung über die Abspaltung in der ordentlichen
Hauptversammlung der VERBUND AG am 29.04.2025.
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II.
Ausgangslage

2.1. VERBUND AG als übertragende Gesellschaft
2.1.1. Die übertragende Gesellschaft VERBUND AG, eingetragen im Firmenbuch unter

FN 76023 z, mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Wien und der Geschäfts
anschrift in 1011 Wien, Am Hof 6a, ist eine nach österreichischem Recht gegrün
dete Aktiengesellschaft. Ihr Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.1.2. Unternehmensgegenstand:
Unternehmensgegenstand der VERBUND AG ist gemäß § 2 der Satzung der
VERBUND AG, in der Fassung vom 30.04.2024:

,, § 2 Unternehmensziele, Gegenstand der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft ist ein Elektrizitätsunternehmen, das bei seinem Betrieb die

elektrizitätswirtschaftlichen gesetzlichen Grundsätze als Unternehmensziele
anzustreben und umzusetzen hat; die Gesellschaft hat die gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen bestmöglich zu erfüllen.

(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung aller Tätigkeiten von Elekt
rizitätsunternehmen und die Durchführung aller Maßnahmen und Geschäfte,
die unmittelbar und mittelbar diese Tätigkeit unterstützen. Dazu zählen ins
besondere:
a) Energie und Energieträgerjeder Art zu erzeugen und diese sowie alle

bei der Erzeugung, Umwandlung und Verwertung von Energie und
Energieträgern anfallenden Neben- undAbfallprodukte anzuschaffen,
zu lagern, zu verarbeiten, zu befördern und zu veräußern und zu ver
treiben;

b) Kraftwerke, elektrische Verteilungsanlagen und im Zusammenhang da
mit Bahnanlagen zuprojektieren, zu errichten und zu betreiben;

c) Energiequellen auszubauen und zu nutzen;
d) Technologien zur Stromerzeugung, Stromweiterleitung und Stromspei

cherung, zur Stromverbrauchsregelung und Stromeinsparung, zur
Stromanwendung und zur Gewinnung neuer Energieträger zu entwi
ckeln und diese zu nutzen;

e) ihre Erfahrungen undKenntnisse aufihrem gesamten Tätigkeitsgebiet,
insbesondere im Rahmen von Engineering-, Consulting-, Lizenz- und
Know-how-Verträgen zu verwerten;
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j) gewerbsmäßig Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbei
tung undInformationstechnik sowie Tätigkeiten im Rahmen des Betrie
bes von Sozialeinrichtungen, wie zum Beispiel das Gastgewerbe, aus
zuüben;

g) Maßnahmenfür den volkswirtschaftlich sinnvollen Einsatz von elektri
scher Energie (Energiesparen, Energieeffizienz) unter Bedachtnahme
aufden Umweltschutz zu entwickeln und zufördern;

h) abfallwirtschaftliche Maßnahmen zuplanen und durchzuführen, insbe
sondere Entsorgungseinrichtungenjeder Art zuprojektieren, zu errich
ten und zu betreiben;

i) wasserwirtschaftliche Maßnahmen zu planen und durchzuführen, An
lagen zur Wasserversorgung und -entsorgung zu projektieren, zu er
richten und zu betreiben;

j) dem Tourismus dienende Anlagen und Einrichtungen, insbesondere im
Zusammenhang mit Kraftwerken und elektrischen Verteilungsanlagen
zuprojektieren, zu errichten und zu betreiben;

k) Sicherungsgeschäfte für alle Tätigkeiten sowie den Handel mit Ener
giekontrakten inkl. -optionen und sonstigen gehandelten Rechten
durchzuführen;

I) Finanzierungsgeschäfte durchzuführen, ausgenommen jedoch konzes
sionspflichtige Bankgeschäfte;

m) Arbeitskräfte an Dritte zu überlassen;
n) im In- undAuslandZweigniederlassungen zu errichten und andere Un

ternehmungen, insbesondere solche, deren Unternehmensgegenstände
sich ganz oder teilweise aufdie vorgenannten Tätigkeiten beziehen, zu
erwerben, zu betreiben, zu pachten, zu verpachten und zu veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter
ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich aufdie VVerwal
tung der Beteiligung beschränken.

(3) Die Gesellschaft darfsich an anderen Unternehmen und Gesellschaften mit
gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand beteiligen, diese beherr
schen und einheitlich leiten bzw. in den von ihr geführten Konzern einglie
dern. Sie kann alle Tätigkeiten mittelbar und unmittelbar ausüben.

(4) Die Tätigkeit erstreckt sich aufdas In- undAusland.
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Tätigkeiten

auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, den
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Gesellschaftszweck zufördern. Insbesondere ist die Gesellschaft berechtigt,
die dazu erforderlichen oder diesem Zweck dienenden Geschäfte abzuschlie
ßen, Aufträge auszuführen, Unternehmungen zu errichten, zu betreiben bzw.
sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen, solche Unternehmungen zu
erwerben oder sich mit ihnen zu verschmelzen. "

2.1.3. Grundkapital und Aktien:
Das Grundkapital der VERBUND AG beträgt EUR 347.415.686,-- und ist einge
teilt in 347.415.686 Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie. Das Grundkapital der
VERBUND AG wird anlässlich der gegenständlichen Spaltung weder herabge
setzt noch sonst verändert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Spaltungsberichts hält die VERBUND AG
keine eigenen Aktien.

Die Aktionärsstruktur der VERBUND AG ist wesentlich vom Mehrheitseigentum
der Republik Österreich geprägt:

51,00 % der Anteile an der VERBUND AG befinden sich, verfassungsrechtlich
verankert, im Eigentum der Republik Österreich.

Mehr als 30 % des Grundkapitals befinden sich im Eigentum regionaler Energie
versorger. Weniger als 20 % des Grundkapitals befinden sich im Streubesitz.

Die Aktie der VERBUND AG notiert an der Wiener Börse und ist in den USA im
Rahmen eines ADR-Programms verfügbar. [Als American Depositary Receipts
(ADR) werden auf Dollar lautende, von US-amerikanischen Depotbanken in den
USA ausgegebene Aktienzertifikate bzw. Hinterlegungsscheine bezeichnet. Diese
verbriefen eine bestimmte Anzahl hinterlegter Aktien eines ausländischen Unter
nehmens und werden an ihrer Stelle am US-Kapitalmarkt wie Aktien gehandelt.
Jedes ADR der VERBUND AG verbrieft das Recht auf den Erhalt von 0,2 Inha
beraktien.] Die auf Inhaber lautenden Aktien der VERBUND AG werden unter
der International Securities Identification Number (ISIN) AT0000746409 gehan
delt.
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2.1.4. Tätigkeit des Unternehmens:

Die VERBUND AG ist das Mutterunternehmen des VERBUND-Konzerns, des
führenden Energieunternehmens des Landes. Als wichtigstes heimisches Energie
unternehmen versorgt der VERBUND-Konzern Millionen von Menschen täglich
mit lebensnotwendiger Energie.

Der VERBUND-Konzern ist nicht nur Österreichs führendes Energieunterneh
men, sondern auch einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.

2.2. VERBUND Energy4Customers GmbH als übernehmende Gesellschaft

Die VERBUND Energy4Customers GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft
der VERBUND AG.

2.2.1. Die übernehmende Gesellschaft VERBUND Energy4Customers GmbH, eingetra
gen im Firmenbuch unter FN 524138 t, mit dem Sitz in der politischen Gemeinde
Wien und der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Erdberger Lände 26A, ist eine nach
österreichischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ihr
Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2.2.2. Unternehmensgegenstand der VERBUND Energy4Customers GmbH ist gemäß
§ 2 des Gesellschaftsvertrages der VERBUND Energy4Customers GmbH, in der
Fassung vom 03.10.2023:

,,§ 2
Gegenstand der Gesellschaft

(1) Gegenstand der Gesellschaft sind
a. der Handel und Vertrieb mit Strom und anderen Energieträgern;
b. die Vermittlung von Handels- und Vertriebsgeschäften mit Strom und

anderen Energieträgern;
c. die Erbringung von Marketing- und Vertriebsdienstleistungen;
d. Beratungstätigkeiten im Energiebereich.

(2) Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen
und Tätigkeiten auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zufördern. Insbesondere ist die Gesellschaft berechtigt,
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die dazu erforderlichen oder diesem Zweck dienenden Geschäfte abzuschlie
ßen, Aufträge auszuführen, Unternehmungen zu errichten, zu betreiben bzw.
sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen, solche Unternehmungen zu
erwerben oder sich mit ihnen zu verschmelzen. Sie ist weiters berechtigt,
Zweigniederlassungen im ln- und Ausland zu errichten sowie Unternehmen
gleichen oder ähnlichen Unternehmensgegenstandes zu errichten, zu erwer
ben, zu betreiben oder sich daran zu beteiligen. Geschäfte nach dem Bank
wesengesetz sindjedoch ausgeschlossen.

Ausgenommen vom Gesellschaftszweck sind Bank- und Versicherungsgeschäfte."

2.2.3. Das Stammkapital der VERBUND Energy4Customers GmbH beträgt
EUR 35.000,--.

Alleingesellschafterin der VERBUND Energy4Customers GmbH ist die VER
BUND AG mit einem Geschäftsanteil entsprechend einer zur Gänze geleisteten
Stammeinlage im Betrag von EUR 35.000,--. Das Stammkapital der VERBUND
Energy4Customers GmbH wird anlässlich der gegenständlichen Spaltung weder
erhöht noch sonst verändert. Auch werden im Zuge dieser Spaltung keine neuen
Geschäftsanteile der VERBUND Energy4Customers GmbH gewährt.

2.2.4. Die VERBUND Energy4Customers GmbH steht im Dienst der Endkunden, d.h.
private Haushalte und Kleingewerbe. Bisher hat die VERBUND Energy4Custo
mers GmbH aufgrund eines Auftragsvertrages im Namen und auf Rechnung der
VERBUND AG das Haushalts- und Kleingewerbesegment betreut und verfügt
VERBUND Energy4Customers GmbH bereits über sämtliche Mitarbeiter, die er
forderliche Betriebs- und Geschäftsausstattung und alle sonstigen Mittel, die zum
operativen Betrieb des Segments Haushalte und Kleingewerbe für die VERBUND
AG notwendig waren. Durch die gegenständliche Spaltung wird das Haushalts
und Kleingewerbesegment, das bisher in der VERBUND AG abgebildet war, voll
umfänglich in der VERBUND Energy4Customers GmbH zusammengeführt und
von ihr im eigenen Namen und Rechnung bearbeitet.
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III.
Gründe für die Übertragung des Teilbetriebs der VERBUND AG

zur Aufnahme in die VERBUND Energy4Customers GmbH

3.1. Der Vorstand der VERBUND AG hat sich intensiv mit einer Ausgliederung des
Teilbetriebs der VERBUND AG „Haushalts- und Kleingewerbesegment" be
schäftigt. Die Entscheidung, den Spaltungs- und Übernahmsvertrag der Hauptver
sammlung zur Beschlussfassung vorzulegen, ist das Ergebnis einer umfassenden
Analyse der vorliegenden Handlungsoptionen, die der Vorstand in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat vorgenommen hat.

3 .2. Der Vorstand ist dabei zur Überzeugung gelangt, dass im Sinne der Klarheit der
Konzernstruktur die VERBUND Energy4Customers GmbH als 100%-ige Toch
tergesellschaft der VERBUND AG das Haushalts- und Kleingewerbesegment
vollumfänglich, d.h. auf eigene Rechnung und eigenem Namen betreiben sollte.

3.3. Mit der Verselbstständigung des Haushalts- und Kleingewerbesegments wird die
Strukturanpassung des Konzerns weiter fortgesetzt: die VERBUND AG ist als
Management-Holding tätig, die jeweiligen Geschäftssegmente bzw. Wertschöp
fungsstufen sind in operativen Leitgesellschaften gebündelt, die wiederum von
der VERBUND AG gesteuert werden.

Bisher wurden zur Umsetzung der Konzernstruktur folgende Anpassungen vorge
nommen:
• Dienstleistungen der VERBUND AG wurden in die VERBUND Services

GmbH übertragen.
• Das Übertragungsnetz-Strom wurde in die Austrian Power Grid AG ausge

gliedert.
• Der Stromhandel sowie die marktorientierte Steuerung des Kraftwerkseinsat

zes wurde in die Verantwortung der VERBUND Energy4Business GmbH ge
geben.

• Die VERBUND AG hat das Management von Beteiligungen an Start-ups an
die VERBUND Ventures GmbH und die Geschäftstätigkeiten im Bereich
Wasserstoff an die VERBUND Green Hydrogen GmbH übertragen.
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Im November 2019 wurde die VERBUND Energy4Customers GmbH gegründet,
um die Bearbeitung des B2C-Endkundenvertriebes (Haushalts- und Kleingewer
bekunden) zu bündeln und einen einheitlichen Auftritt gegenüber diesem Kun
densegment sicherzustellen (one-face-to-the-customer). Dazu hat die Gesellschaft
mit Beginn des Jahres 2020 die Geschäftstätigkeiten samt Personal im B2C-End
kundenvertrieb von der VERBUND Sales GmbH und der VERBUND Solutions
GmbH übernommen. Die VERBUND Energy4Customers GmbH ist seit Anfang
2020 mit der weiteren Erschließung des B2C-Endkundenvertriebes imNamen und
aufRechnung der VERBUND AG beauftragt.

Mittlerweile hat die VERBUND Energy4Customers GmbH die ursprüngliche Tä
tigkeit im Endkundensegment neben dem Stromvertrieb auch aufden Gasvertrieb,
Photovoltaik-Anlagen, Ladelösungen für E-Autos und Wärmepumpen sowie
Energieberatung deutlich ausgeweitet und ist zum integrierten Komplettanbieter
am heimischen Energiemarkt geworden. Zur Stärkung des Marktauftritts soll das
bisher in der VERBUND AG abgebildete Endkundensegment nunmehr an die
VERBUND Energy4Customers GmbH übertragen und von ihr im eigenenNamen
und auf eigene Rechnung bearbeitet werden.

Dies bringt Effizienzsteigerungen durch den Wegfall des Auftragsverhältnisses
und der Verrechnungsbeziehungen der VERBUND AG mit der VERBUND
Energy4Customers GmbH. Die Auslagerung ist mit einmaligen Transaktionskos
ten verbunden, die durch die Vorteile mehr als aufgewogen werden. Diese Ausla
gerung ist der nächste logische Schritt hin zu einer einheitlichen Konzernstruktur.
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IV.
Rechtliche und organisatorische Maßnahmen

4.1 Rechtliche und organisatorische Durchführung der Übertragung des Teilbetriebs
„Haushalts- und Kleingewerbesegment" von der VERBUND AG auf die VER
BUND Energy4Customers GmbH.

Was passiert in der Praxis?
Alle mit der Abwicklung der Endkunden in Zusammenhang stehenden Systeme
werden bereits von der übernehmenden Gesellschaft genutzt und verwaltet. Aus
diesem Grund ergibt sich durch die Abspaltung keine Notwendigkeit einer Sys
temumstellung.

Was ändert sich für Endkunden?
Formal wird durch die Gesamtrechtsnachfolge aus dem Vertragspartner VER
BUND AG der Vertragspartner VERBUND Energy4Customers GmbH. Am Ver
tragsinhalt sowie an den daraus resultierenden Rechten und Pflichten der End
kund:innen ändert sich nichts. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gehen alle
Vertragsverhältnisse auf die VERBUND Energy4Customers GmbH über. Sämtli
che sonstigen Kontaktadressen wie Emailadresse, Service Line, Verbund-Shop
etc. bleiben unverändert bestehen. Somit soll sichergestellt werden, dass den End
kund:innen kein Nachteil entsteht.

Wie werden Endkunden über die Spaltung informiert werden?
Endkund:innen werden über geeignete Kanäle individuell im Rahmen der Be
standskundenkommunikation über die Abspaltung informiert. Jedenfalls wird auf
der Website der übertragenden Gesellschaft informiert.
Darüber hinaus wird das Servicecenter umfangreich gebrieft, um etwaige Anfra
gen zu diesem Thema beantworten zu können.

Welche Maßnahmen sind nach Eintragung der Spaltung im Firmenbuch zu set
zen?
Sämtliche Unterlagen, wie beispielsweise Verträge und Formulare, werden recht
zeitig vor der Eintragung so umgestellt, dass mit Wirkung der Spaltung die ge
samte Vertragsabwicklung und Kommunikation im Namen der übernehmenden
Gesellschaft erfolgt.
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V.
Rechtliche Durchführung der Spaltung

5 .1. Überblick
Die VERBUND AG als übertragende Gesellschaft und ihre 100%-ige Tochterge
sellschaft VERBUND Energy4Customers GmbH als übernehmende Gesellschaft
haben am 11.03.2025 einen Spaltungs- und Übernahmsvertrag abgeschlossen. Mit
diesem Spaltungs- und Übernahmsvertrag beabsichtigen die VERBUND AG und
die VERBUND Energy4Customers GmbH eine Übertragung des in Punkt 2.10.
des Spaltungs- und Übernahmsvertrags beschriebenen Teilbetriebs der VER
BUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" im Wege der Abspaltung zur
Aufnahme(§§ 1 Abs 2 Z 2 und 17 SpaltG) unter Inanspruchnahme der Begünsti
gungen nach Art VI UmgrStG von der VERBUND AG auf die VERBUND
Energy4Customers GmbH ohne Anteilsgewähr.

Im Rahmen dieser Spaltung zur Aufnahme werden Vermögensteile auf die VER
BUND Energy4Customers GmbH übertragen.

Dabei sind die Vorschriften einer Spaltung zur Aufnahme einzuhalten.

Die Spaltung zur Aufnahme erfolgt mit bilanzieller und steuerrechtlicher Wirkung
zum 31.12.2024. Mit Beginn des 01.01.2025 gelten alle Handlungen der VER
BUND AG betreffend den Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Klein
gewerbesegment" als für die Rechnung der VERBUND Energy4Customers
GmbH vorgenommen. Die Abspaltung zur Aufnahme ist verhältniswahrend.

Weder an den Beteiligungsverhältnissen der übertragenden Gesellschaft VER
BUND AG noch an den Beteiligungsverhältnissen der übernehmenden Gesell
schaft VERBUND Energy4Customers GmbH treten Änderungen ein. Durch die
Übertragung des Spaltungsvermögens von der VERBUND AG auf die VER
BUND Energy4Customers GmbH im Rahmen der Abspaltung zur Aufnahme tritt
zwar ein Spaltungsverlust in Höhe des Buchwerts des bei VERBUND AG abge
henden Nettospaltungsvermögens ein; es erhöht sich aber zum anderen der Buch
wert der Beteiligung der VERBUND AG an der VERBUND Energy4Customers
GmbH im selben Betrag.
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In der Gesamtbetrachtung wird weder ein Gewinn noch ein Verlust realisiert.

Die übertragende Gesellschaft VERBUND AG besteht nach Durchführung des
Spaltungsvorgangs fort.

Das Grundkapital der VERBUND AG wird aus Anlass der Spaltung nicht geän
dert und bleibt auch nach deren Durchführung unverändert bestehen.

Die übernehmende Gesellschaft VERBUND Energy4Customers GmbH bleibt
nach Durchführung der Spaltung unverändert bestehen.

Alleingesellschafterin der VERBUND Energy4Customers GmbH ist und bleibt
die VERBUND AG.

5.2. Spaltungsgegenstand

Gegenstand der im Rahmen der Abspaltung zur Aufnahme beabsichtigten Abspal
tung und Übertragung ist der Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und
Kleingewerbesegment", insbesondere bestehend aus Ausleihungen, Vorräten,
Bankkonten, Kundenverträgen mitsamt allen zugehörigen Rechtsverhältnissen
und Vermögensgegenständen, Lieferverträgen sowie Vorsorgen (Rückstellungen)
und Verbindlichkeiten.

Zu diesem Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbeseg
ment" gehören:
a) die in der Übernahmebilanz der VERBUND Energy4Customers GmbH zum

01.01.2025, (dargestellt in Beilage ./3 des Spaltungs- und Übernahmsver
trags), sowie im Detail in den nachfolgend genannten Beilagen ersichtlichen
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie Aktiven und Passiven.
Dazu gehört auch eine Ausleihung in Höhe von EUR 19 Mio. gegenüber ei
nem verbundenen Unternehmen;

b) sämtliche Haushalts- und Gewerbekunden, Kundenverträge sowie sonstige
Vertragsverhältnisse der übertragenden Gesellschaft, die zum Teilbetrieb der
VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehören (darge
stellt in Beilage ./4 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags);
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c) alle nicht-bilanziellen Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse (zB
Rechte, Anwartschaften, Know-how wie unter anderem technische Informa
tion, Wissen, Fachkenntnisse und Erfindungen, falls dieses ausschließlich der
übertragenden Gesellschaft gehört und vor Eintragung dieser Spaltung im Fir
menbuch ausschließlich oder überwiegend vom Teilbetrieb der VERBUND
AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" genutzt wird, entstandene oder
künftig entstehende Verpflichtungen, Lasten oder Eventualverbindlichkei
ten), die zum Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewer
besegment" gehören;

d) Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozesse, Exekutions-, Insolvenz- und Verlassen
schaftsverfahren), die von der VERBUND AG oder einem Dritten im Zusam
menhang mit dem Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleinge
werbesegment" angestrengt wurden (dargestellt in Beilage ./5 des Spaltungs
und Übernahmsvertrags);

e) Geschäftsunterlagen und sonstige Aufzeichnungen die ausschließlich zum
Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" ge
hören.

Bei den unter Abschnitt 2.10.1. des Spaltungs- und Übemahmsvertrags erwähnten
Gegenständen des zu übertragenden Vermögens, welche zum Teilbetrieb der
VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehören, sind jeweils
jene Bestandsveränderungen zu berücksichtigen, die im Zeitraum vom 0 1.01.2025
bis zur Wirksamkeit der Spaltung im Zeitpunkt der Eintragung in das Firmenbuch
eintreten und gegebenenfalls aus den zum Rechnungswesen gehörenden sonstigen
Aufzeichnungen, wie Kundenverzeichnisse, Kreditoren- und Debitorenlisten, er
sichtlich sind. Jegliche Aufrollung - im Zusammenhang mit Ausgleichsenergie,
Clearing und dergleichen - nach dem Stichtag, die den Zeitraum vor dem Spal
tungsstichtag betrifft, geht bereits zugunsten oder zulasten der übernehmenden
Gesellschaft.

Der vorangeführte Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewer
besegment" geht im Zuge dieser Abspaltung zur Aufnahme von der übertragen
den Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft über.

Weitere Vermögensteile der übertragenden Gesellschaft gehen nicht aufdie über
nehmende Gesellschaft über.
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Festgehalten wird, dass zum Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und
Kleingewerbesegment" keine Mitarbeiter gehören und daher im Zuge dieser Ab
spaltung zur Aufnahme keine Mitarbeiter und keine personenbezogenen Versi
cherungsverhältnisse, insbesondere keine Pensionskassenvereinbarung, auf die
übernehmende Gesellschaft übergehen.

5.3. Restvermögen

AIie sonstigen Vermögensgegenstände, Rechte, Verbindlichkeiten, Vertragsver
hältnisse und sonstigen Rechtspositionen verbleiben bei der übertragenden Ge
sellschaft, insbesondere die in der Spaltungsbilanz, Beilage ./6 des Spaltungs- und
Übernahmsvertrags, ausgewiesenen Aktiva und Passiva.

5.4. Hauptversammlung der VERBUND AG, Generalversammlung der VER
BUND Energy4Customers GmbH

Die Spaltung zur Aufnahme bedarf gemäß § 8 SpaltG der Zustimmung der Haupt
versammlung der VERBUND AG und gemäß §§ 17 Z 5 SpaltG iVm 98 GmbHG
der Zustimmung der Generalversammlung der VERBUND Energy4Customers
GmbH. Die Beschlussfassung hat bei der VERBUND AG mit einer Mehrheit von
drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals und bei der
VERBUND Energy4Customers GmbH mit einer Mehrheit von drei Viertel der
gültig abgegebenen Stimmen zu erfolgen. Die Beschlussfassung ist bei der VER
BUND AG in der ordentlichen Hauptversammlung am 29.04.2025 geplant. Die
Zustimmung der Generalversammlung der VERBUND Energy4Customers
GmbH wird die VERBUND AG als deren Alleingesellschafterin erteilen.

Zur Vorbereitung der Hauptversammlung der VERBUND AG werden die Spal
tungsunterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG auf der im Firmenbuch eingetra
genen Internetseite der VERBUND AG (www.verbund.com bzw.
https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/investor-relations/hauptver
sammlung/2025) zugänglich gemacht.
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Die Spaltungsunterlagen gemäß§§ 17 iVm 7 Abs 2 SpaltG und 221a Abs 2 AktG
umfassen:
• den Spaltungs- und Übernahmsvertrag mit allen Anlagen,
• die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der VERBUND AG für die

letzten drei Geschäftsjahre (2022, 2023 und 2024),
• die Jahresabschlüsse der VERBUND Energy4Customers GmbH für die letz

ten drei Geschäftsjahre (2022, 2023 und 2024),
• die geprüfte Schlussbilanz der VERBUND AG zum 31.12.2024 (Schlussbi

lanz für die Spaltung zur Aufnahme; entspricht der Bilanz des geprüften Ein
zelabschlusses samt Anhang und Bestätigungsvermerk),

• die Corporate Governance-Berichte der VERBUND AG für die letzten drei
Geschäftsjahre (2022, 2023 und 2024),

• den Spaltungsbericht des Vorstands der VERBUND AG gemäß§ 4 SpaltG,
• den Spaltungsprüfungsbericht des Spaltungsprüfers gemäß§ 5 SpaltG,
• den Bericht des Aufsichtsrats der VERBUND AG gemäß $ 6 SpaltG.

Die Spaltungsunterlagen werden auch in der Hauptversammlung der VERBUND
AG aufgelegt.

5.5. Spaltungsstichtag

Der für die Spaltung maßgebliche Spaltungsstichtag im Sinne von $2 Abs 1 Z 7
SpaltG und§ 33 Abs 6 UmgrStG ist der 31.12.2024 (Spaltungsstichtag). Der Spal
tungsstichtag stimmt mit dem Stichtag der Schlussbilanz der übertragenden Ge
sellschaft überein. Im Verhältnis zwischen der übertragenden Gesellschaft und der
übernehmenden Gesellschaft gelten steuerlich und bilanziell mit Wirkung ab Be
ginn des 0 1.01.2025 alle Handlungen der übertragenden Gesellschaft in Bezug auf
den gegenständlichen Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleinge
werbesegment" als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenom
men.

5.6. Keine Barabfindung

Bei der gegenständlichen Spaltung handelt es sich um eine rechtsformübergrei
fende Spaltung im Sinne des§ 11 SpaltG. Da die Beteiligungsverhältnisse unver
ändert bleiben, liegt eine verhältniswahrende Spaltung vor. Die übertragende Ge
sellschaft ist Alleingesellschafterin der übernehmenden Gesellschaft, weshalb
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eine Anteilsgewähr gemäß§ 17 SpaltG iVm $ 224 Abs 2 Z 1 AktG unterbleiben
kann. Angaben zu den Bedingungen einer Barabfindung können daher entfallen.

5.7. Steuerliche Begünstigungen

Die gegenständliche Abspaltung zur Aufnahme erfolgt unter Inanspruchnahme
der Begünstigungen des Artikel VI UmgrStG.

Dies gewährleistet die Steuerneutralität sowohl der an der Spaltung beteiligten
Gesellschaften als auch deren Anteilsinhaber.

5.8. Spaltungsprüfbericht

Die gegenständliche Spaltung ist gemäß § 5 SpaltG durch einen Spaltungsprüfer
zu prüfen.

Das Handelsgericht Wien als für die übertragende Gesellschaft VERBUND AG
zuständiges Firmenbuchgericht hat die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft m.b.H. mit Beschluss vom 17.02.2025 zum Spaltungsprüfer bestellt.

Der Spaltungsprüfer hat auf Grundlage des Spaltungs- und Übernahmsvertrags
und dieses Spaltungsberichts eine Spaltungsprüfung durchzuführen und über das
Ergebnis der Prüfung einen schriftlichen Bericht zu verfassen. Dieser Prüfbericht
des Spaltungsprüfers wird zur Vorbereitung der Hauptversammlung der VER
BUNDAG, die über die Zustimmung zur Spaltung beschließen soll, bereitgestellt
und wird zeitgleich mit dem vorliegenden Bericht des Vorstands der VERBUND
AG veröffentlicht.

5.9. Prüfung durch den Aufsichtsrat der VERBUND AG

Die gegenständliche Spaltung ist vom Aufsichtsrat der VERBUND AG zu prüfen
(§§ 6, 17 SpaltG). Bei der VERBUND Energy4Customers GmbH ist kein Auf
sichtsrat eingerichtet. Der Aufsichtsrat der VERBUND AG hat die Spaltung auf
Grundlage des vom Vorstand der VERBUND AG und den Geschäftsführern der
VERBUND Energy4Customers GmbH aufgestellten Spaltungs- und Übernahms
vertrags, dieses Spaltungsberichts sowie des Spaltungsprüfberichts des
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gemeinsamen Spaltungsprüfers zu prüfen und über seine Prüfung einen Prüfbe
richt zu erstatten. Der Prüfbericht des Aufsichtsrats der VERBUND AG wird zur
Vorbereitung der Hauptversammlung der VERBUND AG, die über die Zustim
mung zur Spaltung beschließen soll, bereitgestellt und wird zeitgleich mit dem
vorliegenden Bericht des Vorstands der VERBUND AG veröffentlicht.

5.10. Restvermögensprüfung der VERBUND AG

Der Verkehrswert des der VERBUND AG nach Durchführung der Spaltung ver
bleibenden Nettoaktivvermögens deckt das Grundkapital sowie die gebundenen
Rücklagen der VERBUND AG, sodass im Rahmen der Spaltung keine Herabset
zung des Grundkapitals der VERBUND AG erforderlich ist. Im Falle der vorlie
genden Spaltung ändert sich nichts am Wert des verbliebenen Nettoaktivvermö
gens der VERBUND AG, da die VERBUND Energy4Customers GmbH eine
100%-ige Tochtergesellschaft der VERBUND AG ist.

Das Handelsgericht Wien hat mit Beschluss vom 17.02.2025 die Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Restvermögensprüfer bestellt. Der
Restvermögensprüfer hat zu prüfen, ob der tatsächliche Wert des nach der Spal
tung bei der VERBUND AG verbleibenden Nettoaktivvermögens wenigstens der
Höhe des Grundkapitals der VERBUND AG zuzüglich gebundener Rücklagen
nach Durchführung der Spaltung entspricht. Der Restvermögensprüfer wird einen
schriftlichen Bericht erstatten, der dem Firmenbuch bei Anmeldung der Spaltung
zur Eintragung vorgelegt wird.

5.11. Anmeldung der Spaltung zur Eintragung im Firmenbuch

Der Vorstand der VERBUND AG und die Geschäftsführer der VERBUND
Energy4Customers GmbH werden diese Spaltung zur Aufnahme beim Handels
gericht Wien als zuständigem Firmenbuchgericht anmelden. Die Anmeldung wird
nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen und gegebenenfalls nach Ablauf der ein
monatigen Widerspruchsfrist erfolgen.
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5.12. Wirkung der Eintragung

Die Abspaltung zur Aufnahme wird mit Eintragung im Firmenbuch bei der VER
BUND AG als übertragende Gesellschaft rechtswirksam. Gemäß § 14 Abs 2
SpaltG treten zum Zeitpunkt der Firmenbucheintragung folgende Rechtswirkun
gen em.

Das Spaltungsvermögen bestehend aus dem Teilbetrieb der VERBUND AG
,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" geht im Wege der Gesamtrechtsnach
folge von der VERBUND AG auf die VERBUND Energy4Customers GmbH
über. Die gegenständliche Spaltung stellt eine Abspaltung zur Aufnahme auf eine
100%-ige Tochtergesellschaft der VERBUND AG und eine verhältniswahrende
Spaltung dar. Im Rahmen der Abspaltung auf die 100%-ige Tochtergesellschaft
werden keine neuen Geschäftsanteile ausgegeben, sodass sich Ausführungen zum
Zuteilungsverhältnis erübrigen.

VI.
Bilanzielle und steuerliche Auswirkungen der Spaltung

6.1. Bilanzielle Auswirkungen der Spaltung

Die übertragende Gesellschaft VERBUND AG hält 100% der Anteile an der über
nehmenden VERBUND Energy4Customers GmbH, an die der Teilbetrieb ,,Haus
halts- und Kleingewerbesegment" zur Aufnahme abgespalten wird (sog. down
stream-Abspaltung). Die Spaltung erfolgt zum 31.12.2024 (Spaltungsstichtag) un
ter Fortführung der Buchwerte durch die übernehmende Gesellschaft. Die Buch
werte der übertragenen Aktiva übersteigen die übertragenen Passiva um
EUR 914.763,--.

Durch die Übertragung des Spaltungsvermögens von der VERBUND AG auf die
VERBUND Energy4Customers GmbH tritt zwar bei der VERBUND AG ein
Spaltungsverlust in Höhe des Buchwerts des bei der VERBUND AG abgehenden
Nettospaltungsvermögens von EUR 914.763,-- ein; es erhöht sich aber zum ande
ren der Buchwert der Beteiligung der VERBUND AG an der VERBUND
Energy4Customers GmbH im selben Betrag. In der Gesamtbetrachtung wird we
der ein Gewinn noch ein Verlust realisiert.
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Die VERBUND Energy4Customers GmbH setzt die übernommenen Aktiva und
Passiva zu Buchwerten an. Der die Passiva übersteigende Betrag der Aktiva (Net
tospaltungsvermögen) wird von der übernehmenden Gesellschaft in die nicht ge
bundenen Kapitalrücklagen aufgenommen. Die Vermögensübernahme ist damit
bei der VERBUND Energy4Customers GmbH ergebnisneutral. Mit Beginn des
01.01.2025 gelten alle Handlungen der VERBUND AG betreffend den Teilbetrieb
der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" als für die Rechnung
der VERBUND Energy4Customers GmbH vorgenommen. Nach der Eintragung
der Spaltung im Firmenbuch werden daher die Vermögenswerte und die Ge
schäfte im Haushalts- und Kleingewerbesegment schuldrechtlich und buchhalte
risch rückwirkend zum 0 1.01.2025 von der VERBUND Energy4Customers
GmbH übernommen.

6.2. Steuerliche Auswirkungen der Spaltung

Beim Haushalts- und Kleingewerbesegment der VERBUND AG handelt es sich
steuerlich um einen Teilbetrieb (§ 32 Abs 2 iVm 12 Abs 2 Z 1 UmgrStG). Die
gegenständliche Abspaltung zur Aufnahme erfolgt unter Inanspruchnahme der
Begünstigungen des Artikel VI UmgrStG. Dies gewährleistet die Steuerneutralität
sowohl bei den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften als auch deren Anteils
inhabern.

Nach Punkt 2.7 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags erfolgt die Übernahme des
Spaltungsvermögens der VERBUND AG durch die VERBUND Energy4Custo
mers GmbH sowohl für Zwecke der Rechnungslegung als auch für ertragsteuerli
che Zwecke mit Wirkung zum 31.12.2024 (Spaltungsstichtag im Sinne der§§ 2
Abs 1 Z 7 SpaltG und 33 Abs 6 UmgrStG).

Die VERBUND AG erstellt zum Spaltungsstichtag eine steuerliche Übertra
gungsbilanz, in der das übertragene Vermögen mit den steuerlich maßgebenden
Buchwerten und das sich daraus ergebende Übertragungskapital dargestellt wird.
In Höhe des übertragenen Nettoaktivvermögens erhöht sich der steuerliche Betei
ligungsbuchwert der VERBUND AG an der VERBUND Energy4Customers
GmbH. Sowohl der Effekt aus dem Abgang des Nettoaktivvermögens als auch die
Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes an der übernehmenden Gesellschaft
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bleiben bei der VERBUND AG steuerlich außer Ansatz. Die Abspaltung ist bei
der VERBUND AG steuerlich ergebnisneutral.

Im Zuge der Spaltung unterbleibt die Gewährung von Anteilen. Bei den Anteils
inhabern der spaltenden VERBUND AG tritt keine Änderung der bilanziellen und
steuerlichen Buchwerte der Anteile an der VERBUND AG ein.

Die VERBUND Energy4Customers GmbH führt die zum Spaltungsstichtag steu
erlich maßgebenden Buchwerte des übernommenen Vermögens fort. Der durch
die Übernahme der Aktiva und Passiva entstehende Nettovermögenszugang bleibt
bei der VERBUND Energy4Customers GmbH steuerlich außer Ansatz und ist da
mit steuerneutral.

VII.
Sonstige Auswirkungen der beabsichtigten Spaltung

7.1. Haftungsfolgen nach SpaltG

§ 15 SpaltG sieht eine Solidarhaftung von an einer Spaltung beteiligten Gesell
schaft für jene Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft vor, die vor der
Eintragung der Spaltung begründet wurden und der jeweils anderen Gesellschaft
zugeordnet werden. Die Haftung ist betragsmäßig mit dem Verkehrswert des je
weils zugeordneten Nettoaktivvermögens (Wert der der haftenden Gesellschaft
zugeordneten aktiven Vermögensteile abzüglich des Werts der ihr zugeordneten
Verbindlichkeiten) beschränkt. Die Haftung gemäß § 15 SpaltG besteht dem
Wortlaut des Gesetzes nach zeitlich unbefristet. Eine Einschränkung dieses
Grundsatzes besteht nach einer Entscheidung des OGH für synallagmatische Dau
erschuldverhältnisse und die daraus resultierenden Einzelverbindlichkeiten, wo
nach die Haftung auf Einzelverbindlichkeiten eingeschränkt wird, die innerhalb
von fünf Jahren nach Eintragung der Spaltung fällig werden.

Aufdieser Basis haftet die VERBUND AG für Verbindlichkeiten, die bis zur Ein
tragung der Spaltung von der VERBUND AG aufdie VERBUND Energy4Custo
mers GmbH begründet wurden und auf die VERBUND Energy4Customers
GmbH übertragen werden. Die VERBUND Energy4Customers GmbH
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wiederrum haftet für Verbindlichkeiten der VERBUND AG, die bei der VER
BUND AG verbleiben und bis zur Eintragung der Spaltung begründet werden.

Die VERBUNDAG hat keine Schuldvorschreibungen und Genussrechte im Sinne
von§ 15 Abs 5 SpaltG ausgegeben.

7 .2. Auswirkungen der Spaltung auf die Arbeitnehmer

Es gehen keine Mitarbeiter und arbeitsrechtliche Verhältnisse im Zuge dieser
Spaltung zur Aufnahme von der VERBUND AG auf die VERBUND
Energy4Customers GmbH über.

7.3. Auswirkungen auf Kunden, Kundenverträge von Privatkunden und Klein
und Mittelbetrieben

Durch eine Gesamtrechtsnachfolge sollen die belieferten Kund:innen in ein direk
tes Vertragsverhältnis mit der VERBUND Energy4Customers GmbH überführt
werden. Aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge ändern sich die vertraglichen
Rechte und Pflichten für die Kund:innen nicht. Das Hauptziel dieser Maßnahme
besteht darin, die VERBUND AG von operativen Aufgaben zu entlasten und die
Verarbeitung sowie Abwicklung des Kund:innensegmentes effizienter zu gestal
ten.

VIII.
Erläuterungen des Spaltungs- und Übernahmsvertrags

samt Anlagen

8 .1. Präambei (Punkt I)

In der Präambel des Spaltungs- und Übernahmsvertrags werden unter anderem die
an der Spaltung zur Aufnahme beteiligten Gesellschaften VERBUND AG und
VERBUND Energy4Customers GmbH definiert und der im Rahmen der Spaltung
zur Aufnahme zu übertragende Teilbetrieb der VERBUND AG knapp beschrie
ben. Ferner sind hier Grundkapital und Stammkapital sowie die Anzahl der aus
gegebenen Aktien der VERBUND AG genannt.
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Angegeben ist weiters, dass es eines Umgründungsplans gemäß § 39 UmgrStG
nicht bedurfte und die Zustimmung der Hauptversammlung der VERBUND AG
und der Generalversammlung der VERBUND Energy4Customers GmbH erfor
derlich ist, wobei die Beschlussfassung bei der VERBUND AG im Rahmen der
ordentlichen Hauptversammlung am 29.04.2025 vorgesehen ist. Schließlich ist er
wähnt, wann idealerweise die Spaltung im Firmenbuch aufscheinen sollte.

8.2. Obligatorischer Vertragsinhalt (Punkt II)

Punkt II des Spaltungs- und Übemahmsvertrags enthält den nach $2Abs 1 SpaltG
zwingend aufzunehmenden (obligatorischen) Inhalt des Spaltungs- und Über
nahmsvertrags.

8.3. Übertragende und übernehmende Gesellschaft(§ 2 Abs 1 Z 1 SpaltG)

Der Inhalt von Punkt 2.1.1 und 2.1.2 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags be
treffen Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften und ist selbsterklärend, wes
halb auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.

Die Satzung der VERBUND AG und der Gesellschaftsvertrag der VERBUND
Energy4Customers GmbH sind jeweils als Beilagen dem Spaltungs- und Über
nahmsvertrag angeschlossen und sollen aus Anlass der Spaltung nicht geändert
werden.

8.4. Übertragungsvereinbarung, keine Anteilsgewähr(§ 2 Abs 1 Z 2 SpaltG)

Punkt 2.2 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags enthält die Vereinbarung zwi
schen den beiden an der Abspaltung zur Aufnahme beteiligten Gesellschaften
VERBUND AG und VERBUND Energy4Customers GmbH, das Spaltungsver
mögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge von der VERBUND AG auf die
VERBUND Energy4Customers GmbH zu übertragen. Da die VERBUND AG als
übertragende Gesellschaft Alleingesellschafterin der VERBUND Energy4Custo
mers GmbH als übernehmende Gesellschaft ist, und es sich damit um eine down
stream Abspaltung von der Mutter auf die Tochtergesellschaft handelt, kann eine
Anteilsgewährung gemäß§ 17 SpaltG iVm § 224 Abs 2Z 1 AktG unterbleiben.
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Somit entfallen die nach § 2 Abs 1 Z 3 und Z 5 SpaltG erforderlichen Angaben
zum Umtauschverhältnis und Einzelheiten einer Anteilsgewährung.

8.5. Umtauschverhältnis der Anteile und deren Aufteilung an die Anteilsinhaber
(§ 2 Abs 1 Z 3 SpaltG)

In Punkt 2.3 .1 sind die Beteiligungsverhältnisse dargestellt und wird ausgeführt,
dass die VERBUND Energy4Customers GmbH keine Anteile gewährt, da die
VERBUND AG als übertragende Gesellschaft Alleingesellschafterin der VER
BUND Energy4Customers GmbH als übernehmende Gesellschaft ist (Unterblei
ben der Anteilsgewährung gemäß§ 17 SpaltG iVm § 224 Abs 2 Z 1 AktG) und
daher auch die Angaben zum Umtauschverhältnis und zu den Einzelheiten für die
Anteilsgewährung entfallen.

Weiters wird in Punkt 2.3.1 festgehalten, dass weder bare Zuzahlungen der betei
ligten Gesellschaften noch Zuzahlungen Dritter getätigt werden.

8.6. Keine Herabsetzung des Grundkapitals(§ 2 Abs 1 Z 4 SpaltG)

Nach Punkt 2.4.1 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags wird das zum Stichtag
der Abspaltung zur Aufnahme betragende Grundkapital von EUR 347.415.686,-
der übertragenden Gesellschaft VERBUND AG nicht herabgesetzt und bleibt
auch nach Durchführung der Abspaltung zur Aufnahme unverändert bestehen.
Durch die Übertragung des Spaltungsvermögens von der VERBUND AG auf die
VERBUND Energy4Customers GmbH im Rahmen der Abspaltung zur Auf
nahme entsteht zwar ein Spaltungsverlust in Höhe des Buchwerts des bei der
VERBUND AG abgehenden Netto-Spaltungsvermögens, zum anderen erhöht
sich aber der Buchwert der Beteiligung mit der VERBUND AG an der VER
BUND Energy4Customers GmbH im selben Betrag, sodass in der Gesamtbetrach
tung weder ein Gewinn noch ein Verlust realisiert wird.

Punkt 2.4.1 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags stellt fest, dass das bei der
VERBUND AG nach Durchführung der Abspaltung zur Aufnahme verbleibende
Nettoaktivvermögen zumindest der Höhe ihres Grundkapitals zuzüglich gebunde
ner Rücklagen entspricht, das zum Stichtag der Abspaltung zur Aufnahme betra
gende Stammkapital der übernehmenden VERBUND Energy4Customers GmbH
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nicht erhöht wird und auch nach Durchführung der Abspaltung zur Aufnahme un
verändert bestehen bleibt.

8.7. Keine Gewährung von Anteilen(§ 2 Abs 1 Z 5 SpaltG)

In Punkt 2.5 wird im Hinblick auf§ 2 Abs 1 Z 5 SpaltG festgehalten, dass keine
Anteile an der übernehmenden Gesellschaft gewährt werden und es daher keiner
entsprechenden Vereinbarung bedarf; gleiches gilt für bare Zuzahlungen und Zu
zahlungen Dritter.

8.8. Anspruch auf den Bilanzgewinn (§ 2 Abs 1 Z 6 SpaltG)

In Punkt 2.6 wird ausgeführt, dass die Gewinnbeteiligungsrechte auch nach
Durchführung der Abspaltung zur Aufnahme unverändert bleiben, da die Anteils
gewähr unterbleibt, die Beteiligungsquoten unverändert bleiben und sohin die je
weiligen Ansprüche aufden Bilanzgewinn an den beiden Gesellschaften unverän
dert bleiben.

8.9. Spaltungsstichtag und Rückwirkung(§ 2 Abs 1 Z 7 SpaltG)

Nach Punkt 2. 7 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags erfolgt die Übernahme des
Spaltungsvermögens der VERBUND AG durch die VERBUND Energy4Custo
mers GmbH sowohl für Zwecke der Rechnungslegung als auch für ertragsteuerli
che Zwecke mit Wirkung zum 31.12.2024 (Spaltungsstichtag im Sinne der§§ 2
Abs 1 Z 7 SpaltG und 33 Abs 6 UmgrStG).

Dementsprechend geht im Verhältnis zwischen den beteiligten Gesellschaften der
Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" mit Wir
kung ab O 1.01.2025 steuerlich und bilanziell von der übertragenden Gesellschaft
auf die übernehmende Gesellschaft über.

8.10. Keine Gewährung besonderer Rechte (§ 2 Abs 1 Z 8 SpaltG)

Nach § 2 Abs 1 Z 8 SpaltG hat der Spaltungs- und Übernahmsvertrag auf die
Rechte einzugehen, die die an der Spaltung beteiligten Gesellschaften einzelnen
Anteilsinhabern sowie den Inhabern besonderer Rechte, wie Anteilen ohne
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Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsanteilen, Gewinnschuldverschrei
bungen und Genussrechten, gewähren, und gegebenenfalls die für diese Personen
vorgesehenen Maßnahmen zu enthalten.

Dementsprechend hält Punkt 2.8 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags fest, dass
keine besondere Rechte im Sinne von§ 2 Abs 1 Z 8 SpaltG gewährt werden und
daher keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind.

8.11. Keine Gewährung besonderer Vorteile (§ 2 Abs 1 Z 9 SpaltG)

Nach§ 2 Abs 1 Z 9 SpaltG hat der Spaltungs- und Übemahmsvertrag jeden be
sonderen Vorteil, der einem Mitglied des Vorstands oder eines Aufsichtsorgans
der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften oder einem Abschluss-, Grün
dungs- oder Spaltungsprüfer gewährt wird, zu enthalten.

Dementsprechend hält Punkt 2.9 des Spaltungs- und Übemahmsvertrag die Erklä
rung, dass keine besonderen Vorteile an Organmitglieder oder Prüfer im Sinne
des§ 2 Abs 1 Z 9 SpaltG gewährt werden.

8.12. Beschreibung und Zuordnung der Vermögensteile (§ 2 Abs 1 Z 10 SpaltG)

Punkt 2.10 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags enthält die nach § 2 Abs 1 Z
10 SpaltG erforderliche Beschreibung des Spaltungsvermögens, welches die
VERBUND AG mittels Abspaltung zur Aufnahme auf die VERBUND
Energy4Customers GmbH überträgt.

Gegenstand der im Rahmen dieser Spaltung zur Aufnahme ist der Teilbetrieb der
VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment", insbesondere bestehend
aus Ausleihungen, Vorräten, Bankkonten, Kundenverträgen mitsamt allen zuge
hörenden Rechtsverhältnissen und Vermögenswerten, Lieferverträgen sowie Vor
sorgen (Rückstellungen) und Verbindlichkeiten.

Gemäß Punkt 2.10.1 des Spaltungs- und Übemahmsvertrags umfasst das den Teil
betrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment". In diesem
Punkt des Spaltungs- und Übemahmsvertrags werden die diesem Teilbetrieb
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zugehörigen Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse detailliert dargestellt
und näher erläutert. Umfasst sind

a) die in der Übernahmebilanz der VERBUND Energy4Customers GmbH zum
01.01.2025, (Beilage ./3 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags), sowie im
Detail in den nachfolgend genannten Beilagen ersichtlichen Vermögensge
genstände und Verbindlichkeiten sowie Aktiven und Passiven. Dazu gehört
auch eine Ausleihung in Höhe von EUR 19 Mio. gegenüber einem verbunde
nen Unternehmen;

b) sämtliche Haushalts- und Gewerbekunden, Kundenverträge sowie sonstige
Vertragsverhältnisse der übertragenden Gesellschaft, die zum Teilbetrieb der
VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" gehören (darge
stellt in Beilage_/4 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags);

c) alle nicht-bilanziellen Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse (zB
Rechte, Anwartschaften, Know-how wie unter anderem technische Informa
tion, Wissen, Fachkenntnisse und Erfindungen, falls dieses ausschließlich der
übertragenden Gesellschaft gehört und vor Eintragung dieser Spaltung im Fir
menbuch ausschließlich oder überwiegend vom Teilbetrieb der VERBUND
AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" genutzt wird, entstandene oder
künftig entstehende Verpflichtungen, Lasten oder Eventualverbindlichkei
ten), die zum Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewer
besegment" gehören;

d) Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozesse, Exekutions-, Insolvenz- und Verlassen
schaftsverfahren), die von der VERBUND AG oder einem Dritten im Zusam
menhang mit dem Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleinge
werbesegment" angestrengt wurden (dargestellt in Beilage ./5 des Spaltungs
und Übernahmsvertrags);

e) Geschäftsunterlagen und sonstige Aufzeichnungen, die ausschließlich zum
Teilbetrieb der VERBUND AG ,,Haushalts- und Kleingewerbesegment" ge
hören.

Schließlich wird festgehalten, dass zum beschriebenen Teilbetrieb keine Mitar
beiter gehören und daher im Zuge dieser Abspaltung zur Aufnahme keine Mitar
beiter und keine personenbezogenen Versicherungsverhältnisse auf die überneh
mende Gesellschaft übergehen.
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Zudem wird in Punkt 2.10.2 geregelt, dass alle sonstigen Vermögensgegenstände,
Rechte, Verbindlichkeiten, Vertragsverhältnisse und sonstigen Rechtspositionen
bei der übertragenden Gesellschaft verbleiben, insbesondere die in der Spaltungs
bilanz (Beilage .I 6 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag) ausgewiesenen Ak
tiva und Passiva.

In Punkt 2.10.3 verpflichten sich die beteiligten Gesellschaften, alle zur Durch
führung erforderlichen Rechtshandlungen und Maßnahmen zu setzen, die notwen
dig oder zweckmäßig sind.

8.13. Zweifelsregelung für die Zuordnung von Vermögensteilen(§ 2 Abs 1 Z 11
SpaltG)

Punkt 2.11. des Spaltungs- und Übernahmsvertrags enthält die sogenannte Auf
fangregelung für die Zuordnung von Vermögen und stellt klar, dass all jene Ver
mögensteile, die sonst aufgrund des Spaltungs- und Übernahmsvertrags weder der
VERBUND AG noch der VERBUND Energy4Customers GmbH zugeordnet
werden können, bei der VERBUND AG als übertragende Gesellschaft verbleiben.

8.14. Bilanzen(§ 2 Abs 1 Z 12 SpaltG)

Punkt 2.12. des Spaltungs- und Übernahmsvertrags hält fest, dass diesem entspre
chend den gesetzlichen Vorschriften die Schlussbilanz der VERBUND AG zum
31.12.2024, die Spaltungsbilanz der VERBUND AG zum 01.01.2025 und die
Übernahmebilanz der VERBUND Energy4Customers GmbH zum 0 1.01.2025 an
geschlossen sind.

Schlussbilanz
Nach§ 2 Abs 2 SpaltG hat die übertragende Gesellschaft VERBUND AG zum
Spaltungsstichtag (31.12.2024) eine Schlussbilanz aufzustellen, für die die Vor
schriften des UGB über den Jahresabschluss und dessen Prüfung sinngemäß gel
ten. Die Schlussbilanz wurde vom Abschlussprüfer der VERBUND AG Ernst &
Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. geprüft und mit einem uneinge
schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Schlussbilanz muss auf einen
höchstens neun Monate vor der Anmeldung zur Eintragung der Spaltung in das
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Firmenbuch liegenden Stichtag aufgestellt werden. Die Schlussbilanz wurde ent
sprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt.

Spaltungsbilanz
Nach§ 2 Abs 1 Z 12 SpaltG hat die übertragende Gesellschaft VERBUND AG
neben der Schlussbilanz eine Spaltungsbilanz aufzustellen, in der das verblei
bende Vermögen der VERBUND AG zum Tag nach dem Spaltungsstichtag
(01.01.2025) ausgewiesen wird. Die Spaltungsbilanz wurde gemäß den gesetzli
chen Vorschriften aufgestellt und dem Spaltungs- und Übernahmsvertrag ange
schlossen.

Übernahmebilanz
Zusätzlich wurde eine Übernahmebilanz erstellt und dem Spaltungs- und Über
nahmsvertrag angeschlossen. Die Übernahmebilanz enthält das auf die überneh
mende Gesellschaft VERBUND Energy4Customers GmbH übertragene Spal
tungsvermögen zum Tag nach dem Spaltungsstichtag (01.01.2025).

8 .15. Liegenschaften und Bestandrechte

Im Teil III Punkt 3.1 wird festgehalten, dass Liegenschaften, Liegenschaftsanteile
und grundstücksgleiche Rechte nicht als Vermögensteile unmittelbar und direkt
durch die Spaltung zur Aufnahme übertragen werden und daher Grunderwerb
steuer und Grundbucheintragungsgebühr durch gegenständliche Spaltung zur
Aufnahme nicht ausgelöst wird.

Ebenso wird im Teil III Punkt 3.2 festgehalten, dass im Zuge dieser Abspaltung
zur Aufnahme keine Bestandverhältnisse von der übertragenden Gesellschaft auf
die übernehmende Gesellschaft übergehen.

8.16. Umgründungssteuergesetz

Im Teil IV Punkt 4.1, 4.2 und 4.3 sowie Punkt 4.6 wird festgestellt, dass die Be
günstigungen des Art VI UmgrStG in Anspruch genommen werden, qualifiziertes
Vermögen im Sinne von§ 32 Abs 2 iVm § 12 Abs 2 Z 1 UmgrStG (Teilbetrieb)
übertragen wird und es zu keiner Einschränkung des österreichischen Besteue
rungsrechts kommt und daher Artikel VI UmgrStG zur Anwendung gelangt.
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Im Teil IV Punkt 4.4. wird festgehalten, dass die steuerlichen Buchwerte fortge
führt werden.

In Teil IV Punkt 4.5. wird festgehalten, dass das abgespaltene Vermögen zum
Spaltungsstichtag und auch am Tag des Spaltungs- und Übemahmsvertrags einen
positiven Verkehrswert aufweist.

8.17. Wechselseitige Schad- und Klagloshaltung

Im Teil V des Spaltungs- und Übemahmsvertrags verpflichten sich die Gesell
schaften wechselseitig zu einer Schad- und Klagloshaltung, nehmen zur Kenntnis,
dass diese nur im Innenverhältnis wirken und bestätigen die Kenntnis der Bestim
mung des § 15 SpaltG über den Schutz der Gläubiger und dass die Wirkungen des
§ 15 SpaltG von der vereinbarten Schad- und Klagloshaltung unberührt bleiben.

8.18. Aufschiebende und auflösende Bedingung

Teil VI enthält den Beschluss der Spaltung durch die Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft und die Generalversammlung der übernehmenden Ge
sellschaft als aufschiebende Bedingung. Im Teil VII des Spaltungs- und Über
nahmsvertrags wird aus Vorsichtsgründen vereinbart, dass die Wirksamkeit des
Spaltungs- und Übemahmsvertrags auflösend bedingt ist: sollte die Spaltung nicht
bis längstens 30.09.2025 zur Eintragung ins Firmenbuch angemeldet sein, gilt sie
als aufgelöst.

8.19. Sonstige Bestimmungen

Der Spaltungs- und Übemahmsvertrag enthält in Punkt VIII Kosten und Angaben
und im Punkt IX verschiedene Schlussbestimmungen einschließlich einer Rege
lung, wonach die aufgrund der Spaltung anfallenden Kosten und Abgaben von der
VERBUND AG getragen werden.

[Unterschriften aufFolgeseite}
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Wien, am 11.03.2025 

Der Vorstand 
{sämtliche Mitglieder] 

Mag. Dr. Michael Strugl, MBA 
Vorsitzender 

[unbeglaubigte Fertigung] 

................... /....... 7········· 
Mag. . Achim Kaspar 

[unb aubigte Fertigung] 

Dr. Peter F. Kollmann 
Stellvertreter des Vorsitzenden 

[unbeglaubigte Fertigung] 

..... � .. KY.<h ................ .
Dr. Susa ia Zapreva-Hennerbichler 

[unbeglaubigte Fertigung] 



EY | Building a better working world

EY setzt sich für eine besser funktionierende Welt ein,
indem wir neuen Wert für Kund:innen, Mitarbeitende,
die Gesellschaft und den Planeten schaffen und gleichzeitig
das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärken.

Mithilfe von Daten, KI und fortschrittlicher Technologie
helfen wir unseren Kund:innen, die Zukunft mit Zuversicht
zu gestalten und Lösungen für die drängendsten
Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Unsere EY-Teams betreuen das volle Spektrum an Services
in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung,
Steuerberatung sowie Strategie- und Transaktionsberatung.
Angetrieben von branchenspezifischen Erkenntnissen,
einem global vernetzten, multidisziplinären Netzwerk und
vielfältigen Ökosystempartner:innen, erbringen wir
Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Gebieten.

Das internationale Netzwerk von EY Law, in Österreich
vertreten durch die Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte
GmbH, komplettiert mit umfassender Rechtsberatung das
ganzheitliche Serviceportfolio von EY.

All in to shape the future with confidence.

EY bezieht sich auf die globale Organisation oder ein oder mehrere
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, von denen
jedes eine eigene juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht
und erbringt keine Leistungen für Kund:innen. Informationen darüber,
wie EY personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, sowie eine
Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der
Datenschutzgesetzgebung haben, sind unter ey.com/at/datenschutz
verfügbar. Weitere Informationen über unsere Organisation finden Sie
unter ey.com/at.

© 2025 Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
All Rights Reserved.

ey.com/at


	Anlage 2 Spaltungsbericht des Vorstands_unterfertigt
	Anlage 1 Spaltungs- und Übernahmsvertrag_gesamt_unt

		2025-03-12T10:17:24+0100


		2025-03-12T10:18:14+0100




